
Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuqrberotende Berufe 11193

Gl Fristsoche

Lebensversicherungen ols Finonzierungsinstrument - Heilungsfrist 31.12.1993 -
Notwendige Vertrogsonpossungen bis 31. 12.1993in Angriff nehmen

Dos Steuerönderungsgeselzl992 hot die Steuerbefreiung der Zinsen, die mit
derVerpicherungsleistung ousgezohltwerden, eingeschrönkt. Geblieben ist die
Steuerfreiheit der Zinsertröge, soweit die Lebensversicherung Dorlehensver-
tröge obdeckt, mit denen Wirtschoftsgüter des Anlogevermögens finonziert
werden. (Keine Forderungen und Umloufvermögen)

Einige Follstricke noch dem 13.2.1992: \

I . Globolobtretungserklörungen bzw. Sicherungszweckerklörungen sind ouf
die Dorlehensvoluto ohne Zinsen zu beschrönken.

2. Wurden durch ein Gesomtdorlehen ouch nicht begünstigte Aufwendungen
mitfinonziert, so ist dos Mischdorlehen durch zwei Kredite obzulösen. Die
Lebensversicherung dorf nur dem Kredit zugeordnet werden, der begün-
sti gte Wi rtsch oftsg üter d es An lo g everm ög ens betrifft .

3. Kontokorrentkredite sollten grundsötzlich nicht durch eine Lebensversiche-
rung besichertwerden. Erfohrungsgemöß loßt sich die Verwendung dieser
Dorlehensgelder nur schwer übersehen (Gefohr des Mischdorlehens).

4. Freie Dorlehensmitteldürfen nicht mehrzur Festgeldonloge genutztwerden.
Noeh,-einem uns bekonnt gewordenen Schreiben des Bundesministers der
Finonzeri vom 5.7.1993 konn die vorübergehende Anloge ouf Festgeld-
konten steuerunschödlich geheiltwerden, wenn die Dorlehensmittel bis zum
31.12.1993 für die begünstigten Anschoffungs- und Herstellungskosten ver-
wendet worden sind.

5. Eine Umwidmung des Dorlehenszweck ist nur unschödlich, wenn weiterhin
eine steuerunschödliche Finonzierungsmoßnohme vorliegt. Beispiel' LV

finonzierter LKW wird verkouft. Der Veröu{Jerungspreis muß innerholb eines
Monots zur Ablösung der Dorlehensvoluto oder zur Beschoffung eines
o nderen Wirtschoftsg utes des An lo g evermögens verwendet werden.

Bei privoten Einkünften - z. B. V + V PKW des ongestellten Vertreters, Anschof-
fung von GmbH-Anteilen - gelten Iz.1- 5 entsprechend. Nicht betroffen sind
Finonzierungen im Bereich des privoten Wohnungseigentums.

Die Lebensversicherung bleibr ouch noch dem Steuerönderungsge setz 1992
ein wichtiges Finonzierungsinstrument im Bereich betrieblicher und privoter
Aufwendungen.
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Anwohshoftung
- Sicherung des Mondonten gegen Veriöhrung
- Fehler des zweiten RA

- Gesomtschuld
{BGH, Urt.v. 18.3.1993 - lX ZR 120/92)

Leitsötze:

o) Ein Rechtsonwolt, dervon seinem Mondonten beouftrogtwird, seine Rechte
gegenüber einer Vielzohl von Schuldnern wohrzunehmen, und sich dozu
entschließt, zunöchst nur ,,Musterprozesse" gegen einzelne Schuldner zu
führen, hot Vorkehrungen zu treffen, doß die Ansprüche gegen die übrigen
Schuldner nicht veriöhren. Unterlößt er dies, entfAllt seine Hoftung nicht
schon dodurch, doß dos Mondot vor Eintritt der Veriöhrung endet.

bl Dorf sich ein Mondont dorouf verlossen, doß der von ihm beouftrogte
Rechtsonwolt (oblektiv er{orderliche) Moßnohmen zur Unterbrechung der
Veriöhrung f ür unnötig geholten hot, und unterliegt ein zweiter Rechtsonwolt,
der dos Mondot des ersten fortführt, demselben lrrtum, broucht sich der
Mondont den Fehler des zweiten Rechtsonwolts im Verhöltnis zum ersten
nicht ols Mitverschulden onrechnen zu lossen.

c) Bei einer Teilkloge ist eine Vorobentscheidung über den Grund (S 304 ZPO)
möglich, wenn sich der Gesomtonspruch ous mehreren selbstöndigen For-
derungen zusommensetzt, von denen einzelne unbegründet sind, die ubri-
gen ober erworten lossen, doß dem Klöger im Nochverfchren ein Beitrog
zugesprochen wird.

Totbestond:

Aufgrund eines Verlroges mit der Stodt L. erschloß die Klögerin ein Bougebiet
und verkoufte Erbbourechte on insgesomt 64 Erwerber. Diese verpflichteten sich
zur Erstottung der umlogeföhigen Erschließungskosten. lm Johre 1986 wurden
die Erschließungsorbeiten beendet und die Erschließungsonlogen ouf die Stodt
übertrogen.

Beider Durchselzung ihrerAnsprüche gegen die Erwerberstieß die Klögerin ouf
Widerstönde. Sie nohm desholb die qnwoltliche Hilfe des Beklogten zu'l) in
Anspruch. Dieser gehörte seinerzeit ihrem Aufsichtsrot on und ist oußerdem
Mitglied des Rotes der Stodt L. Ob die Mondore lediglich ihm - oder ouch
seinen Sozii, den Beklogten zu2l undzu3l - erteiltwurden und ob sie sömtliche
Schuldnerder Klögerin, nomentlich ouch die Stadt 1., betrofen, istzwischen den
Porteien streitig.

355



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 11193

lm Johre 1988 erhob der Beklogte zu l) gegen ocht Erwerber Zohlungskloge.
Bevor er gegen die weiteren'Erwerber vorging, wollte er den Ausgong dieser
,,Muslerverfohren" obworten. Ende Seplember 1988 wurde dos Mondotsver-
höltnis einvernehmlich oufgelöst. Die Fortführung der eingeleileten Prozesse
übernohmen die erstinstonzlichen Prozeßbevollmöchtigten der Klögerin. Ob sie
vor dem 31.12.1988 ouch in den bis dohin nicht onhöngig gemochten Föllen
beouftrogt wurden, ist ebenfolls sireitig. Als sie spöter die onderen Erwerber in
Anspruch nohmen, beriefen sich diese mit Erfolg ouf Veriöhrung.

Die Klögerin beziffert ihren Schoden ou{ co.480.000 DM. Dovon entfollen über
250.000 DM ouf nicht mehr durchsetzbore Erstottungsonsprüche gegen die
Stodi L. Die Klögerin verlongtvon den Beklogten Schodenersotz in Höhe eines
Teilbetroges von 41.000 DM wegen Verletzung ihrer onwoltlichen Pflichten. Dos
Londgericht hot die Kloge dem Grunde noch zur Halftefur gerechtfertigt erkl<

und sie hinsichtlich der onderen Hölfte obgewiesen. Es hot gemeint, die Beklog-
ten seien für die Veriöhrung der Ansprüche verontwortlich. lndessen treffe die
erstinstonzlichen Prozeßbevollmöchtigten der Klögerin ein gleicher Vorwurf"
Desholb sei die Hoftung der Beklogten durch Mitverschulden gemindert.

Die Klögerin hot den bisherigen Prozeßbevollmöchtigten doroufhin den Streit
verkündei; diese sind ouf ihrer Seite dem Rechtsstreit beigetrefen.

Auf ciie Berufung cier Kiögerin und ihrer Sireitheifer hoi dos Oberiondesgerichi
die Teilkloge dem Grunde noch (ohne Einschrönkung) für gerechtfertigt erklört.
Die Berufung der Beklcgten hot es zurück- und eine negotive Festsiellungswider-
klcge obgewiesen. Dogegen wenden sich die Beklogten mit ihrer Revision.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel führt zur Teiloufhebung und Zurückverweisung

t.

Dos Berufungsgericht hot ousgeführt, der Anwoltsouftrog sei nicht nur dem
Beklogten zu 1), sondern der Anwoltssozietöt, der er ongehöre, erteilt worden.
Ungeochtet der Beendigung des Mondots wöhrend noch loufender Veriöh-
rungsfrist hötten die Beklogten ihre onwoltlichen Pflichten schuldhoft verletzt,
indem sie es unterlossen hötten, dieAnspruchsveriöhrung selbstöndig zu prüfen
und ihren Eintriti zu verhindern. Durch die Einscholtung der Streithelfer der
Klögerin noch vor der Veriöhrung sei der Ursochenzusommenhong zwischen
Pflichverletzung und Schoden nicht unierbrochen worden. Der Klögerin sei mit
einer für den Erloß eines Grundurteils hinreichenden Wohrscheinlichkeit ein
Schoden enistonden. Ein eigenes Mitverschulden treffe die Klögerin nicht; bine
Pflichtverletzung der Streithelfer müsse sie sich nicht cnrechnen lossen. Allenfolls
hofteten die Beklogten und die Streithelfer der Klögerin ols Gesomtschuldner.

Diese Erwögungen holten den Angriffen der Revision stond.
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l. Diese wehrt sich nicht ousdrücklich gegen die Auffossung des Berufungs-
gerichts, doß die Mondote ollen Miigliedern der Sozietöt - und nicht nur
dem Beklogten zu l) ollein - erteilt woren und doß demgemöß eine Pflicht
verletzung ollen Beklogten zuzurechnen ist. lnsofern ist ouch kein Rechts-
feh ler erken n bo r (vg l. BGHZ 56,355, 359 f; BG H, U rt. v. 10. 3. l98B - lll 2R195 /
86, WM 1988,986: Gl BB, 204; Beschl .v.7.5.1991 - Xll ZBIB/91, NJW 1991,

2294; Rinsche, Die Hoftung des Rechtsonwolts und des Notors,4. Aufl. Rdnr. I

161; Borgmonn/Houg, Anwoltshoflvng, 2. Aufl. $ 10,2 u. $ 36.1; Vollkommer,
Anwo ltshoftun gsrecht l9B9 Rd nr. 5l ).

2. Die Angriffe der Revision sind vornehmlich gegen die Annohme gerichtet,
die Beklogten höiten sich einer Pflichwerletzung schuldig gemccht.

o) Doß die Ansprüche der Klögerin ouf Erstottung der umlogeföhigen Er-
schließungskosten der zweiiöhrigen Veriöhrungsfrist noch $196 Abs. I
Nr.l BGB unterlogen (vgl. BGH, Urt. v.23. 6. l98l -V 2R148/80, NJW 1982,
325 ; Ierner BGHZ 72, 229, 233 ; 74, 273, 27 5 ; 102, 167, 169; BG H, U rt. v.

12.7.1979 - Vll ZR 159/78, NJW l9Z? 2193; v.12.3.1981- Vll ZR 117/80,
NJW l98l, 1665,16661, zieht die Revision ollerdings nicht in Zweifel.

Sie verkennt cuch nicht, doß ein Rechtsonwolt noch gefestigter Recht-
sprechung im Rohmen des ihm erteilten Anwoltsouftroges verpflichtet ist,
den Auftroggeber ollgemein, umfossend und möglichst erschöpfend zu
belehren, seine Belonge noch ieder Richtung wohrzunehmen und die
Geschöfte so zu erledigen, doß Nochteile für ihn - soweit sie vorousseh-
bor und vermeidbor sind - vermieden werden (vgl. BGHZ 89,178,181l+;
97, 372, 376; BGH, Urt.v. lO.3.l9BB * lX ZR 194/87, NJW l9BB, 2ll3; v.
16. 5. l99l - lX ZR l9l/90, NJW 1991, 2079,2080; v. 6.2.1992 - |XZR95/91,
NJW 1992,1159,1160: Gl92,115). Dorous folgt ohne weiteres die Ver-
pflichtung, dorouf zu ochten, ob dem Mondonten wegen Veriöhrung ein
Rechtsverlust droht, und dem durch geeignete Moßnohmen entgegenzu-
wirken (vgl. BGH, Un.v.17.12.1987 - lX ZR 41/86, NJW l98B,l0Z? l08l:
Gl 88, 164; v.19.12.1991- lX ZR 4ll91, NJW 1992, 820 : Gl 92,259).

b) Dieser Verpflichtung sind die Beklogten nicht gerecht geworden.

oo) Die Revision mocht geltend, doß die Durchsetzborkeit der Erstcttungs-
onsprüche durch dos Gutochten eines Fochmonnes, der zu einer dreißig-
iöhrigen Veriöhrungsfrist gelongi sei, hobe geklort werden sollen und
doß die Beklogten selbst keine ousdrückliche Stellungnohme zu der Ver-

iöhrungsfrcge o bgegeben hötten. Dodurch wird eine Pflichtverletzung
indessen nicht in Froge gestellt.

Die Veriöhrungsfroge hotten die Beklogten in eigener Verontworlung zu
prüfen. Der sodonn ols unrichtig zu erkennenden Rechtsouffossung des
Gutochters, der über keine überlegene Sochkunde verfügte, hötten sie
entgegentreten müssen. Doß sie sich - wie sie behoupten - einer eigenen
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Stellungnohme entholten hoben, ist lhnen olso gerode ols Pflichtverletzung
vorzuwerfen.

bb) Weiterwendei die Revision ein, eine Pflichtverletzung der Beklogten scheide
desholb ous, weil die Mondote zu einem Zeitpunkt beendet worden seien,
ols die Veriöhrung noch nicht eingetreten sei. Auch dies ist unzutreffend.

Doß die Veriöhrung noch noch Beendigung derMondote hötte unlerbrochen
werden können, schließt eine Pflichverletzung nicht ous. Die Revision hot
gewiß recht, wenn sie dorouf ou{merksom mocht, doß die Beklogten, {olls
dos Mo nd otsverhö ltn is bestehen g ebl ieben wö re,,,entsprechende Pf l ichten"
ouch noch im letzten Quortol des Johres l98B hötten erfüllen können (vgl.

dozu ouch Rinsche, o.o.O. Rdnr. I 196). Dos setzt indessen vorous, doß die
Pflicht, Vorsorge gegen den Eintritt der Veriöhrung zu treffen, schon vor Mon-
dotsbeendigung bestonden hot und nicht erfüllt worden ist.

Ein Anwolt, dervon seinem Mondonten beouftrogtwird, seine Rechte gegen-
über einer Vielzohl von Schuldnern wohrzunehmen, und sich ous prozeß-
toktischen Gründen dozu entschließt, zunöchst nur einen oder einige wenige
,,Musterprozesse" gegen einen oder einzelne Schuldner zu führen, ist ver-
pflichtet, die Veriöhrung der,Ansprüche gegen die übrigen Schuldner im,Auge
zu beholten und erforderlichenfolls zu verhindern. Hier sind olso mehrere
Pflichien zi; i;nieischeiden. Die Pflichl zui" Untei'bi'echung der Veriährung ist
ersl verletzt, wenn die Veriöhrung entweder bereits eingetreten ist oder so
nohe bevorsteht, doß sie ous zeitlichen Gründen nicht mehr unterbrochen
werden kqnn. Die Pflicht, Vorkehrungen zu lreffen, domit es nicht zur Veriöh-
rung kommt, setzt indessen wesentlich früher on. Sie entsteht in der Regel
spötestens donn, wenn ein Rechtsonwolt Dispositionen triffl, die dos Risiko
der Veriöhrung erhöhen. Dos gilt zum Beispiel, wenn er lediglich eine Teil-
kloge erhebt, für den nicht onhöngig gemochten Teil der Forderung (vgl. RG
Recht 1933 Nr. Z2B) oder, wenn gegenüber einem von mehreren Schuldnc
eine ,,Musterkloge" erhoben wird, für die Ansprüche gegen die übrigen
Schuldner. Es entspricht desholb onwoltlicher Sorgfolt, möglichst zugleich mit
solchen Dispositionen dem im übrigen bestehenden Veriöhrungsrisiko vorzu-
beugen. Unterbleibt dies, so liegt dorin eine Ursoche für den spöteren Eintritt
derVeriöhrung. Ein Anwolt, der schon dieser Pflicht zu vorbeugenden Moß-
nohmen nicht gerecht geworden ist, wird sich desholb in der Regel nicht
dorouf berufen können, doß dos Mondotvor Eintritt derVeriöhrung beendet
worden ist und doß donoch eine Unterbrechung derVeriöhrung noch mög-
lich gewesen wöre (ober eben nicht stottgefunden hot).

lm vorliegenden Foll konnten die Beklogten beiMondotsbeendigung nicht
erworten, do0 die,,Musterprozesse" vor Eintritt derVeriöhrung - olso binnen
dreier Monote - obgeschlossen sein würden. Do die Beklogten bisher nichis
unternommen hotten, um die nicht rechtshöngig gemochten Ansprüche vor
einer Veriöhrung zu sichern, hötten sie iedenfolls ietzt - bei Beendigung der
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Mondote - die Streithelfer, folls diese die Mondcte der Beklogten in vollem
Umfong fortführten, ondernfolls die Klögerin ouf den drohenden Eintritt der
Veriöhrung hinweisen müssen. Dos hoben sie fohrlössig unterlossen.

3. Wie dos Berufungsgericht zutreffend ousgeführt hot, wird der Ursochen-
zusommenhong zwischen der vorslehend dorgelegten Pflichtverletzung und
dem Schodeneintritt nicht dodurch ,,unterbrochen'j doß die nunmehrigen
Streithelfer der Klögerin die Mondote - ongeblich in vollem Umfong - ouf-
nohmen und ebenfolls nicht für eine Unterbrechung der Verlöhrung sorgten.

Eine ,,Unterbrechung des Ursochenzuscmmenhongs" kommt nur donn in
Betrocht, wenn ein Dritfer in völlig ungewöhnlicher und unsochgemößer
Weise in den schodentröchtigen Geschehensoblouf eingrei{t und eine wei-
tere Ursoche setzt, die den Schoden erst endgültig herbeiführt (BGH, Urt.v.
14.3.1985 - lX ZR 26/84, NJW 1986, 132? l33l : Gl i8/85 Anm. Reithmonn
EWIR 1985, 293; v.7.1.1988 - lX ZR Z/BZ NJW 1988,1263 Anm. Reithmcnn
WuB VlllA. S 19 BNotO l.88). Dovon konn hier nicht ousgegongen werden.
Vielmehr hoben die Streithelfer der Klögerin ollenfolls den gleichen Fehler
gemocht wie die Beklogten.

4. Auch in derAblehnung eines Mitverschuldens holt dos Berufungsurteil den
Angriffen der Revision stond.

o) Die Revision weist dorouf hin, dcß die Klagerin noch Beendigung des
Mo ndotsverhö ltnisses mit den Beklogten d urch die Erhebung der Veriö h-
rungseinrede in einem der rechtshöngigen Verfohren einen deutlichen
H inweis o uf d ie Zweifel hoftig keit d er von den Beklo gten zu g ru nde g eleg-
ten Veriöhrungsregelung erhclten hobe; die Klogerin sei verpflichtet
gewesen, dem nochzugehen. Dos gelte iedenfolls donn, wenn sie * wie
sie behoupte - den Streithelfern vorerst nur Mondote in den Klogverfoh-
ren ereteilt gehobt hcbe. Außerholb des neuen Mondotsverhöltnisses
hobe die Klögerin eine größere Eigenverontwortung gehobt.
Dieser Ansicht tritt der Senot nicht bei. Wor die Klögerin, ols sie von der
Erhebung der Veriö hru ngseinrede erf uhr, o ußerho I b der Klo gverfo h ren
ohne onwoltlichen Beistond, so folgt dorous nicht, doß sie die in eigenen
Angelegenheiten o ufzubringende Sorgfo lt vernochlössigt hot, wen n sie
es nunmehr unterließ, für die nicht rechtshöngigen Sochen prüfen zu los-
sen, ob etwo veriö h ru n gsu nferbrechende Moßno h m en erforderl ich sind.
Sie durfte dovon ousgehen, doß die Beklogten diese Froge untersucht
hotten und zu einem negotiven Ergebnis gelongtworen. Soweit es um die
rechtliche Beorbeitung des Folles geht, kommt ein Miiverschulden des
Mondonten nicht in Betrocht (BGH, Urt.v.19.12.1991- lX ZR 41/91a.a.O.;
Rinsche, o.o.O. Rdnr. I 247;Vollkonmer, o.o.O. Rdnr.4lZ).

b) Dos Berufungsgericht hot es für möglich geholten, doß ouch den Streit-
helfern der Klögerin eine schuldhofte Pflichverletzung vorzuwerfen ist; es
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hot es ober obgelehnt, diese der Klögerin zuzurechnen. Dos halt die Revision
f ür folsch, weil die Klögerin und ihre Erfüllungsgehilfen, die Streithelfer, bis Ende
des Jchres 19BB geholten gewesen seien, ein Versehen der Beklogten, dos sich
noch nicht ousgewirkt gehobt hobe, zu korrigieren. Do dos Berufungsgericht
insofern nichts festgestellt hot, ist zugunsten der Revision zu unterstellen, doß die
Streithelfer durch die Klögerin von Anfong on in demselben Umfcng becuftrcgt
woren wie die Beklogten und ihrerseits durch schuldhofte Pflichverletzung zum
Schodeneintritt beigetrogen hoben. Sind nocheinonder Rechtsonwöhe tötig
geworden, von denen der erste Rechtsonwolt einen Fehler begongen hot, der
vom zweilen nicht erkonnt oder doch nicht behoben worden ist und dodurch zu
einer Schödigung des Mondonten geführf hot, so ist froglich, ob sich der den
ersten Anwolt in Anspruch nehmende Mondont dos Verschulden seines zweiten
Anwolts onspruchsmindernd oder gor - ousschließend gemöß $$ 254 ,Abs. ?
278 BGB entgegenholten lossen muß.

Der Revision ist zuzugeben, doß diese Froge vom VI. Senot des Bundesgerichts-
hofs (vgl. Urt.v.25.6.1974 - VIZR lB/73, NJW 1924,1865,1867; ebenso schon
RG2167,76,80 ff)beiohtworden ist. Beiden lnstonzgerichten tvgl. OLG Homm
VersR l9B2,l05Z OLG Düsseldo# MDR 1985, 233,2341und im Schrifttum (vgl.

Borgmonn/Houg, o.o.O. $ 30 Bd. 2; Rinsche, c.c.O. Rdnr. I 200; Borgmonn
AnwBl. 1988, 477, 4791 hal diese Auffossung Zustimmung gefunden {o. A. Voll-
kommel cr.cr.O" Rdnr-. .324 ff u. .369 ff)"

Der erkennende Senot, der inzwischen f ür die Anwoltshoftung zustöndig ist, hot
einen vergleichboren Foll bislong noch nicht zu entscheiden gehobt. Er hct
iedoch ousgesprochen, doß verschiedene Personen, die ieweils unobhöngig
voneinonder eine Urscche für einen Schoden gesetzt hoben, grundsötzlich
cuch donn ols Gesomtschuldner hoften, wenn es sich bei den möglichen Schö-
digern um verschiedene Orgone der Rechtspflege - einen Rechtsonwclt und
einen Notor - hondelt. Weder dorf sich der Rechtsonwolt ouf die von Amts
wegen bestehenden Prüfungs- und Belehrungspflichten des Notors verlosse
noch dorf der Notor von der Erfüllung der ihm obliegenden Prüfungs- und
Belehrungspflichten gegenüber den onwoltlich berotenen Beteiligten obsehen,
solonge nicht feststeht, doß diese totsöchlich umfossend informiert sind (BGH,
Urt.v. 10.5.1990 - lX ZR 113/89, NJW 1990, 2BB2,2BB4). ln öhnlicher Weise hoi
der Senot die Pflichtenkreise von Rechtsonwölten unterschieden, von denen der
eine ols Prozeßbevollmöchtigter und der ondere ols Verkehrsonwolt tötig
wurden. Er hct die rechtliche Selbstöndigkeit der Mondoie betoni und hierzu
bemerkt, keiner der beiden Anwölte sei in seinem Pflichtenkreis ols Erfüllungs-
gehilfe des onderen im Sinne von3278 BGB tatig (BGH, Un.v.17.12.1987 - IXZR
4l/86,NJW 1988,1079,1082;v.24.3.1988 - IXZR114/87, NJW 1988, 3013, 3014; v.

14. il.1991 - tX ZR 3t/91, NJW 1992,836,837).
Bei nccheinonder tötigen Rechtscnwölten ist die Loge nicht von vornherein
onders. Zwor isi nicht zu bestreiten, doß den Mondonten noch Eintritt des schö-
digenden Ereignisses die Obliegenheit treffen konn, den Schoden cbzuwen-
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den oder zu mindern ß254 Abs. 2 Sotz I BGB). Dobei findet $ 228 BGB ent-
sprechende Anwend ung ß 254Abs. 2 Sotz2 BGBI. Die Auffossung, o uf die sich
die Revision stützt, berücksichtigt ober nicht hinreichend, doß dies nur donn
gelten konn, wenn ein Geschödigter sich der Hilfsperson zur Erfüllung eines
Gebotes des eigenen lnteresses bedient (BGHZ 3,46,49 +;36,329,338; BGH,
Urt.v. 23. 6.1965 - Vlll ZR 201/63, NJW 1965, 1757,1759; v.29.10.1975 - Vlll ZR
103/74,Betrieb 1975,24261.Für die Zurechnung desVerschuldens eines Dritten im
Rohmen des $ 254 Abs. 2 Solz2 BGB ist olso stets erforderlich, doß der Geschö-
digte einem derortigen Gebot unterliegt.

Dos ist hier nicht der Foll. Wie oben bereits ousgeführt, durfte sich die Klögerin
dorouf verlossen, doß die Beklogten die Rechtsloge umfossend geprü{tund eine
Notwendigkeit, zur Unterbrechung der Veriöhrung tötig zu werden, zutreffend
cusgeschlossen hotten. Die Klögerin hotte desholb ous ihrer Sichtvorerst keinen
Anloß, hinsichtlich der nicht rechtshöngig gemochten Ansprüche irgendetwos
zu unternehmen. Folls sie gleichwohl die Streithelfer ouch insoweit beouftrogt
hoben sollte, hötte sie ein besonderes Moß on Vorsicht on den Tog gelegt. Dos
dorf ihr nicht zum Nochteil gereichen.

Ob etwos onderes zu gelten hot, wenn derzweite Anwoltvon dem Mondonten
dozu bestellt wird, einen erkonnten oder für moglich geholtenen Fehler des
ersten zu beheben, broucht der Senot nichtzu entscheiden. Denn einen derorti-
gen Sochverholt hot dos Berufungsgericht- von der Revision nicht beonstondet
- ousgeschlossen.

il.

Dos Berufungsgericht hoi eine Ersotzpf licht der Beklogten ouch insoweit beioht,
ols der Klögerin gegenüber der Stodt L. zustehende Erstotlungsonsprüche
inzwischenveriöhrtsind. Es hotdohingestelltsein lossen,ob die Beklogten über-
houpt beou{trogt woren, Ansprüche gegen die Stodt L. zu prüfen und durchzu-
setzen. Hötten die Beklogten die Klogerin in den cnderen Föllen, ouf die sich dos
Mondot unstreitig erstreckt hobe, über die zu beochtende Veriöhrungsfrist
{zutreffend} beroten, wöre die Klögerin noch Meinung des Berufungsgerichts
insgesomt - olso ouch bezüglich der gegen die Stodt L. gerichteten Ansprüche
- tötig geworden. Der Schoden, welcher der Klögerin dodurch entstehe, doß
sich nun ouch die Stodt L. ouf Veriöhrung berufe, wöre donn vermieden worden.

Diese Ausführungen rügt die Revision mit Recht ols fehlerhoft.

l. ErsotzkonnnurfürsolcheSchodensfolgenverlongtwerden,dieinnerholbdes
Schutzbereichs derverletzlen Norm liegen. Dieser Grundsotz gilt in gleicher
Weise für die Verletzung vertroglicher Pflichten; ouch hier sind nur solche
Nochteile zu ersetzen, zu deren Abwendung die verletzte Vertrogspflicht
übernommen worden ist (BGH, Urt.v. 30. 11990 - Xl ZR 63/89, NJW 1990,
2057,2058: RPK U 913/90; v.17.10.1990 - lV ZR\B7/89, NJW-RR 1991, 627,
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629l.Worend ie Ansp rüche g eg en d ie Stodt L. von dem Mc nd ot der Beklo g-
ten nicht umfoßt, richtete sich die vertrogliche Houptpflicht nicht dorouf,
Ansprüche gegen die Stodt zu sichern und durchzusetzen.

2. Dos Beruf ungsgericht entnimmt ollerdings dem Mondotsvertrog die Neben-
pflicht, den Mondonten dorouf hinzuweisen, doß neben den Ansprüchen,
die unstreitig Gegenstond des Auftrogs woren, ouch solche gegen die Stodt
L. zu veriöhren drohten.

Dos ist - wie der Revision zuzugeben ist - rechtsirrig. Ob eine Beroiungs-
pflicht immer ,,nur in den Grenzen des konkreten Mondots" besteht (vgl.

BGH, Urt.v. 17.12j987 - lX ZR 4l/86, NJW 1988, l0Z? '1080 f), mog offen-
bleiben. Sie scheidet iedenfolls donn ous, wenn der mögliche Gegenstond
der Berotu n g bei d er Auftro gserteil u n g c usd rückl ich o usgeklo m m ert worcl ^n
ist. Noch dem Vorirog der Beklogten - von dem in der Revisionsinstonz o',-
zugehen ist - wor ihnen ein Mondot hinsichtlich der Ansprüche gegen die
Stodt L. mit Bedocht nicht übertrogen worden, weil der Beklogte zu l) ols
Mitglied des Roies der Stodt nicht in einen Interessenwiderstreit geroten
sollte. Donn woren sie ouch nicht verpflichtet, die Klögerin insoweii zu bero-
ten. Doron öndert nichts, doß es sich bei der Verfolgung der Ansprüche ou{
Erstot'l'ung der Erschliefiungskosten um einen ,,einheitlichen Sochkomplex"
gehondelt hoben soll {worous die Ansprüche gegen die Stodt letztlich her-
rührten, hot dos Berufungsgericht nicht oufgeklart).

Die Veriöhrung dieser Ansprüche liegt donn nicht im Verontwortungsbereich
der Beklogten, selbst wenn ein odöquoter Ursochenzusommenhong gege-
ben sein mog.

ilt.

Der Fehler des Berufungsgerichts betrifft nur die Abweisung der Widerklooe.

l. Dos Grundurteilzur Kloge ist rechtsfehlerfrei ergongen.

Auch bei einer Teilkloge ist eine Vorobentscheidung über den Grund ($ 304
ZPO) möglich, weil der Streitgegenstond quontiiotiv umgrenzt ist. Setzt sich

der Gesomtonspruch ous mehreren selbstöndigen Forderungen zusommen,
die in einer bestimmlen Reihenfolge der Teilkloge zugrunde gelegt werden,
und sind einzelne Forderungen schlechthin ouch dem Grunde noch - unbe-
gründet, so konn - onders ols im Folle der Klogehöuf ung (vgl. BGHZ 8? 383,
388)- gleichwohl ein Grundurteil ergehen, sofern zu erworlen ist, doß dem
Klöger iedenfolls ouf die onderen Forderungen im Nochverfohren ein Betrog
zuzusprechen sein wird (vgl. BGH, Urt.v. 28.5.1968 - Vl ZR 37/67,NJW 1968,
2105 {). Dos ist im vorliegenden Foll bei dem Verhöltnis der Werte der
möglicherweise unbegründeten Einzelforderung (co. 250.000 DM) zu dem
Gesomtschoden (co.480.000 DM) und der HOhe derTeilkloge (41.000 DM)
zu beichen.
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2. Dos Beruf ungsgericht ist offensichtlich dovon o usgego ngen, doß die Stodt L.

zu den,,64 Erwerbern" g ehört, denen g eg en ü ber d ie Klö g eri n Rechtsverl uste
infolge Veriöhrung erlitten hoben will. Folls dies zutrifft und die Beklogten
wegen der nicht mehr durchsetzboren Ansprüche der Klögerin gegenüber
der Stodt L. keinen Schodenersotz schulden, konn die Widerkloge nicht in
vollem Umfcng obgewiesen werden.

tv.

ln dem Umfong, in dem die Klagerin einen Rechtsverlust gegenüber der Stodt L.

den Beklogten zur Lost legt, ist die Abweisung der Widerkloge somit ou{zu-
heben und die Soche zur onderweiten Verhondlung und Entscheidung zurück-
zuverweisen.

Dobei wird dos Berufungsgericht zunöchst zu prüfen hoben, ob die ongeb-
lichen Ansprüche der Klögerin gegen die Stodt L. überhoupt Gegenstond der
Widerkloge sind.

ln der Klogeschrift ist nur dovon die Rede, doß gegen einen Teil von insgesomt
64 ,,Anliegern" oder ,,Erwerbern" wegen schuldhofter Pflichtverletzung der
Beklogten Ansprüche nicht mehr durchsetzbcr seien. Auch die Widerkloge
bezieht sich nur ouf ,,Erschließungskostenerstottungsonsprüche für dcs Be-
bouungsgebiet L. - Lond Nr. B gegen insgesomt 64 Erwerber'lWieso die - in
der Klogeschrift noch gor nicht erwöhnte - Stodt L. zu den ,,Anliegern" oder
,,Erwerbern" gehöre, wird nicht deutlich. Zur nöheren Bestimmung der erhobe-
nen Teilkloge wurde ouf eine - ols Anloge zur Klogeschrift vorgelegte - ,,Auf-
stellung über die offenen Forderungen gegen die einzelnen Erwerber" Bezug
genommen. ln dieser Liste ist ober die Stodt L. nicht erkennbor oufge{ührt.

Andererseits hot die Klögerin vorgetrogen, doß sie dem Beklcgten zu l) für
dessen o nwo ltliche Tötig keit,,eine Geso mto ufstellung der schon beko nnten Art"
übergeben hobe, ,,in der einzeln cufgeführt" gewesen sei,,,v,r'os die einzelnen
Erwerber einschliefllich der Stodt L. bereits gezohlt" gehobt hötten ,,und wos sie
. .. noch (hötten) zohlen" müssen. Lout Berichterstottervermerk hot die Klögerin
im Termin der mündlichen Verhondlung über die Berufung nochmcls vorge-
brocht, doß ,,in dem geltend gemochten Gescmtschoden ... ouch ein gegen
die Stodt L. nicht mehr durchsetzborer Anspruch entholten" sei; dieser beloufe
sich ouf über200.000 DM. DieserVortrog woroffensichtlich unstreitig. Bereits in
der Klogeerwiderung hoben sich die Beklogien dogegen verwohrt, Mondote
gegen die Stodt L. übernommen zu hoben. lm übrigen hoben sie - in den nicht
no ch g elossenen Sch riftsötzen vom 2. und 24. 4.1992- der Klö g erin d o rin zuge-
stimmt, doß,,ein wesentlicher Betrog (der geltend gemochten Schodenersotz-
onsprüche) . .. ouf die ongeblichen Mondote gegen die Stodt L. entfolle'j Dem
wird dcs Berufungsgericht nochgehen müssen.

Sollte die Widerkloge ouch Ansprüche der Klögerin gegen die Stodt L. erfos-
sen, wird dos Berufungsgericht Feststellungen dozu ireffen müssen, ob die Be-
klogten insoweit beou{trogt woren und worous sich diese Ansprüche ergeben.
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Steuerberoterhoftung
- Veriöhrungsfrist
- Veriöhrungsbeginn
- Fristoblouf, S 55 Abs. 5 ESIG o. E

- Schodeneinheit
- Korrekturorbeiten
- Anmerkung
{BGH, Urt.v. 29.4.1993 - lX ZR 109/921

Leitsotz:

Die Veriöhrungsfrist für den Schodenersotzonspruch gegen einen Steuerberc
ter beginnt ouch donn frühestens mit dem Erloß des dem Mondonten nochteili-
gen Steuerbescheids, wenn der Steuerberoter d ie Versö um ung einer Ausschluß-
{rist verschuldet hot.

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Derous einem Verholten des Steuerberoters erwochsene Schoden istols Ein-
l--rr -.--..--L-- ..---- l--:-- -.--r^^ C-L-.-l -- --ir...^ir^.-^- Nl^.-Lr-rl-- -..|tiil uilzusut tgt t, wut ilt LieilIl ct5tut I JLt tuuut I ililt wuilet ul I t\uLiltuilut I l.u
rechnen ist.

2. Prüfungs- und Korrekturorbeiten des neuen Steuerberoters können odöquot
und zurechenbor Folge einer {ehlerhoften Steuerberotung sein.

Aus den Gründen:

3. o)

b)

Dos Berufungsgericht holt - im Gegensotz zum LG - den mit der Fes'

stellu ngsklo ge geltendgemochten Schodenersotzo nspruch des Klögers
gemöß $ 68 StBerG für veriöhrt. Der Schoden sei bereits mit der Ver-
söumung derAusschlußfrist des $ 55 Abs.5 EStG (31. 12. l9Z5) entstonden.
Mit dem Fristoblouf hcbe sich die steuerliche Situotion des Klögers end-
gültig verschlechtert, und es sei nureine Froge derZeitgewesen,wonn die
zusötzlich Steuerzohlung infolge Geschöftso ufgobe totsöchlich hobe
geleistet werden müssen. Die zeitlich spöter erfolgte Betriebsoufgobe
bedeuie nur eine Vertiefung und Aktuolisierung des bereits vorher einge-
tretenen Schodens.

Diese Begründung trögt die Klogecbweisung nicht. Der Schodenersotz-
cnspruch ist nichtveriöhrt. Noch der Rechtsprechung des Senots beginnt
die Veriöhrung eines Schodenersolzonspruchs gegen einen Steuerbero-
ter; der steuerliche Nochteile seines Mondonten verschuldet hot, regel-
mößig frühestens mit Zugong des belostenden Steuerbescheids (Urteile
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v.2.7.1992 - |XZR268/91 - BGHZ 119,69 : Gl92,3ll : VersR 92,1414:
WM 92, 1738 11739 f.l; v. 3. 12.1992 - lX ZR 61 /92 - VersR 93, 443 : Gl 93, 79
: WM 93, 510 t5l3 f.l; v. 10. 12. 1992 - IXZR 54 /92- G I 93, I BZ : Vers R 93, 446
: WM 93,703170411. Der Steuerp{llchtige hct grundsötzlich noch keine
Vermögenseinbuße erlitten, solonge sich der Berotungs{ehler nicht in einem
belostenden Bescheid der Finonzbehörde ousgewirkt hot. Bis zu diesem Zeit-
punkt höngt die Entstehung des Schodens haufig noch von vielen unge-
wissen Umstönden ob. So wor es hier - insbesondere bei Erloß eines für den
Grundbesitz des Klögers ungünstigen Bebouungsplons - iedenfolls nicht
von vornherein ousgeschlossen, doß bei einer Belriebsoufgobe der Verkehrs-
wert den noch $ 55 Abs. 2 ESIG ermittelten Wert nicht überschritt und der
KlögereinerSteuermehrbelostung infolgevon Gewinnen ous Entnohme oder
Veröußerung von Grund und Boden nicht unterlog. Dorouf hot bereits dos LG
zutreffend hin gewiesen.

Ahnlich wie in Föllen einer mongelhoften Gestoltungsberotung, die zum Ab-
schluß eines für den Auftrcggeber ncchteiligen Gestoltungsvertrcgs führt
{vgl. BGH v.2.7.1992 o.o.O.; v. 10.12. 1992 a.a.O.), ist desholb ouch im Streit-
foll der Schoden nicht bereits mit dem Ablouf der Ausschlußfrist eingetreten,
sondern er entsteht {rühestens mit Erloß des Steuerbescheids, in dem ein
Gewinn cu{grund der Betriebsoufgobe wegen einer dorinliegenden Ent-
nohme oder Veröußerung von bis dohin görtnerisch genutzten Grund-
stücken sieuerschödlich berücksichtigt wird. Do ein solcher Steuerbescheid
noch nicht erlossen ist, besteht bisher nur dos Risiko, dcß infolge des fehler-
hoften Verhcltens des Erblcssers ein Schoden entsteht. Dorin liegt lediglich
eine Geföhrdung, ober noch keine Verschlechterung des Vermögens.

c) Ein ouf die fehlerhofte Berotung durch den Erblosser zurückzuführender
finonzieller Nochteil des Klögers könnte ollenfolls dodurch eingetreten sein,
doß er den Steuerberoter K. mit der Uberprüfung betroute und ihm dofür mit
Rechnung vom 

,l.6.1989 
Kosten ongelostet wurden. Dc für den Beginn der

Veriöhrungsfrist der ous einem bestimmten Verholten erwcchsene Schoden
ols Einheit onzusehen ist, soweit schon beim Auftreten des ersien Schcdens
bei verslöndiger Würdigung mit weiteren wirtschoftlichen Nochieilen
gerechnetwerden kcnn, könnte der Louf derVeriöhrungsfrist ouch für dos mit
der Feststellungskloge verfolgte Schodenersotzbegehren bereits mit dem
Entstehen des Gebührenonspruchs des Steuerberoters K. eingesetzt hoben,
sofern dieser Anspruch ols odöquote und zurechenbore Folge der Pflicht-
verletzung des Erblossers zu werlen ist (vgl. BGH v. 3.12.1992 o.o.O.). Auch
donn wöre der Klogeonspruch iedoch nichtveriöhrt. Der neue Steuerberoter
stützt seine Kostennote ouf ,,Berotung in Sochen Grundstücksbesteuerung in
der Zeit vom lB.l0.l9B8 bis 30.4.19891 Do die vorliegende Kloge cm
5.12.1990 erhoben worden ist, wöre eine Veriöhrung in iedem Foll unter'
brochen ($ 209 Abs. I BGB).

365



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 11t93

4. Donoch konn dos Berufungsurteil keinen Bestond hoben, soweit es die
Feststellungskloge obgewiesen hot. ln diesem Umfong ist die Soche zur
Endentscheidung reif, so doß dos Revisionsgericht in der Soche selbst zu ent-
scheiden hot ($ 565 Abs. 3 Nr. I ZPO). Die Feststellungskloge ist begründet,
weil dem Klöger ous der pflichtwidrigen Hondlung des Erblossers mit hin-
reichender Wohrscheinlichkeit ein Schoden entstehen wird, den der Klöger
ersetzt verlongen konn. Dos ist zwischen den Porteien unstreitig.

il.

Den Zohlungsonspruch hot dos Berufungsgericht dem Klöger mit der
Beg rü nd u ng o bg esprochen, es kön ne nicht oh ne weiteres u nterstel lt werden,
doß d ie vom Erblosser bego ngene Pflichtverletzu ng bei der Versö u m u ng der
Ausschlußfrist des $55 Abs. 5 ESiG ouch den durch die Korrekturorbeite'
des neuen Steuerberoters entstondenen Schoden verursocht hobe. Der
Klöger hobe nicht vorgetrogen, doß die Korrekturorbeiten und die domit
verbundenen Kosten zwingend erforderlich gewesen seien, um die Pflicht-
verletzung des Erblossers oufzudecken. Selbst wenn mon zugunsten des
Klögers in den Korrekturkosten einen vorhersehboren Folgeschoden sehen
würde, wöre ein solcher Anspruch ebenfolls noch $ 68 StBerG veriöhrt.

2. Diese Ausführungen beruhen ouf Rechtsirrtum, soweit dos Berufungsgericht
einen Anspruch ouf Kostenersotz für veriöhrt hAlt (vgl. oben zu I 3 b und c).
Auch soweit dos Berufungsgericht onnimmt, der Klöger hobe bislong nicht
hinreichend dorgeton, doß die Kosten des Steuerberoters K. ouf die pflicht-
widrige Hondlung des Erblossers zurückzuführen seien, sind seine Ausfüh-
ru n gen nicht rechtsfeh lerfrei.

Uberprüfungs- und Korrehurorbeiten können grundsötzlich odöquote und
zurechenbore Folge einerfehlerhoften Steuerberotung sein (BGH v. 6.2.198s
- lVo ZR 82/83 - Gl 20/85: VersR 85, 57115721: NJW 85, 1964 11965ll
Freilich muß derAuftroggeber im einzelnen vortrogen, doß die Kosten für der-
ortige Arbeiten durch die pflichtwidrige Hondlung hervorgerufen wurden.
Der Klöger hotdorgelegt,welche Leistungen derSteuerberoter K. im Zusom-
menhong mit der Suche noch einem vom Erblosser gestellten Antrog noch
$ 55 Abs. 5 ESIG erbrochte, und hot sich zum Beweis f ür die Angemessenheit
der Kostenrechnung ouf ein Gutochten der Steuerberoterkommer berufen.

Dos Berufungsgericht hotsich domit nicht mit der gebotenen Differenzierung
ouseinondergesetzt. Es liegt nohg doß zumindestdos Schreiben des Steuer-
beroters K.v.24.10.1988 und die DurchsichtderAkten im Finonzomtouf den
Fehlerdes Erblossers zurückzuführen sind, so doß die Zohlungskloge wenig-
stens teilweise Erfolg hot.

3. Wegen der Zohlungskloge ist die Soche mithin on dos Berufungsgericht
zurückzuverweisen, domit dieses die insoweit erforderlichen Feststellungen
treffen konn.
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Anmerkung:

Bemerkenswerton dem vom BGH entschiedenen Sochverholtwor, doß im Zeit-
punkt des Fristobloufs gemöß $55 Abs.5 EStG noch nicht feststond, ob es zu
einem fürden Mondonten günstigen Erloß eines Bebouungsplones kom. Hierist
eine Vermögensgeföhrdung noch in weiter Ferne, worouf der 9. Zivilsenot zu-
treffend hinweist.

BeiderVersöumung vom Gerichtgesetzter Fristen bleibtesfürden Veriöhrungs-
beginn beim Fristoblouf. Nicht entscheidend ist der Zeitpunkt, in dem dos
Gericht über einen Wiedereinsetzungsgesuch entscheidei. (OLG Düsseldorf,
Urt.v.4. 6.1992 - 13 U 177/91- G|1993,2111

M iftelvenryend u n gskonhol le,
Treuhondverlrog
- Veriöhrung, $ 68 StBerG
- Anloß zur Belehrung über eigene Fehler
- Veriö h ru n gsu nterbrech u ng, Stufen kloge
{ Ko m mergericht, U rt. v. lB. 6. 1993 - 15 U 2932/921

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Ubernimmt ein Steuerberoter Treuhondoufgoben, veriöhren Schoden-
ersotzonsprüche gemöß $ 68 StBerG.

2. Wirlr der Treugeber dem Steuerberoter unberechtigte Mittelfreigobe vor,
beginnt die Veriöhrungsfrist mit der Freigobe der Mittel.

3. Der Mittelverwendungskontrolleur/Steuerberoter ist für folsche Prognosen
der Wirtschoftsentwickl u n g n icht vero ntwortlich.

4. Es besteht ein begründeter Anloß zur Belehrung über Fehler in eigenen
Arbeiten und den Louf der Veriöhrung, wenn ein Hinweis von dritter Seite, in
einem Urteil oder einem Schriftsotz gegeben ist.

5. Eine Auskunftskloge unterbricht nicht die Veriöhrung des Schoden-
ersotzonspruchs, es sei denn, diese wird im Rohmen einer Stufenkloge
onhöngig gemocht.

6. Der Vorwu rf u nzu lössig er Rechtso usü bu ng wird g eg en ü ber der Veriö h ru ngs-
einrede zu Recht erhoben, wenn ein treuwidriges Verholten des Regreß-
schuldners gegeben wor. Bloßes Nichtstun begründet kein Vertrouen ouf die
Nichterhebung der Veriö hrungseinrede.
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Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung der Beklogten hot ouch in der Soche Erfolg. Sie f ührt zur
Abweisung der Kloge.

Dohinstehen konn, ob der von der Klögerin geltend gemochte und ihr vom
Londgericht zugesprochene Schodenersctzonspruch besteht, mit dem sie von
der Beklogten die Erstottung ihrer Beteiligung von 63.000,- DM on der D. Oil-
und Gos-GmbH & Co. Betriebs KG obzüglich derAusschüttungen von12.700,-
DM, olso 50.300,- DM verlongt. Ein solcher Anspruch ist iedenfolls veriöhrt.

Die Veriöhrungsfrist ergibt sich ous $ 68 StBerG und betrögt 3 Jchre von dem
Zeitpunkt on, in dem der Anspruch entstonden ist.

Zwor ist in 5 6.1 des zwischen der Klögerin und der Beklogten im Aprillg83 obo"-
schlossenen Treuhondvertrog vorgesehen, doß Ansprüche gegen den Treuhc .

der wegen Verletzung seiner gesellschoftsrechtlichen und treuhönderischen
Obliegenheiten bereits in einem Jchr veriöhren. Diese Bestimmung verstößt
iedoch gegen $ ll Nr. 7 und $ 9 AGBG. Donoch ist sowohl ein Hoftungsous-
schluß ols ouch eine Hoftungsbegrenzlrng verboten. Letztere kcnn ouch in einer
Verkürzung der gesetzlich vorgesehenen Veriöhrungsfrist liegen (vgl. Polondt-
Heinrichs, BGB,52. Aufl. $ ll AGBG Rdn. 3Z).

Ebenso kommt im ',,orliegenden Fclle nicht die kurze Veriöhrungsfrisi von sechs
Monoten für Ansprüche ous Prospekthcftung in Betrocht. Denn vorgeworfen
wird der Beklcgten von der Klögerin eine Verletzung der Miflelverwendungs-
kontrolle, olso eine Aufgobe, die die Beklogte in der mit der D. Betriebs KG
obgeschlossenen ,lereinborung über die Führung eines Treuhondkonios mit
Mittelverwendungskontrolle" übernommen hotte und die sie unter Beochtung
der lnteressen derctypischen stillen Gesellschofterouszuführen hotte (vgl. dozu
BGH in RPK 1992, ll0B, lll0).

Entgegen derMeinung der Klögerin konn ouch nichtouf diefunflahrige Fristc
$ 5lo WPO obgestellt werden. Die Beklogte hot ols Steuerberotungsunfer-
nehmen die Treuhondoufgoben mit steuerlichen Hintergründen im Rohmen ihrer
beruflichen Tötigkeit übernommen und ousgeübt. Eine derortige treuhönde-
rische Tötigkeitfür Kopitolonleger gehörtzum typischen Berufsbild eines Steuer.
berctungsunternehmens. Desholb wendet der BGH bei solchen Tötigkeiten ouf
Steuerberoter die dreiiöhrige Veriöhrungsfrisi, ouf Wirtschoftsprüfer dogegen
diefünfiöhrige Fristdes $ 5l o WPO cn (8GH297,21,25:G\86,45;100,132,134
: Gl 87, 8l;102,220,222 ff : Gl 88, 55; RPK 1992, 1]08, llll).
Die Frist des $ 68 StBerG begonn ieweils mit der der Beklogten ols Vedrogsver-
letzung vorgeworfenen Freigobe der Mittelzum Kouf der Olquellenbeteiligun-
gen. Von diesem Zeiipunkt ob hötte die Klögerin, weil sie in der Mittelfreigobe
dos schödigende Ereignis sieht, bereits eine Feststellungskloge erheben können,
wos genügt, um die Veriöhrungsfrist in Louf zu setzen {BGHZ 96,290,294;100,
228,231. Dc der letzte Kouf fur die Tronche X, on der die Klögerin sich beteiligt
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hotte, mitWirkung zuml.7.l984 stctlfond, ist letztmolig on diesem Toge die Frist
in Louf gesetztworden. Sie lief somit am2.7.1987 ob. Für den Veriöhrungseintritl'
ist unbeochtlich, ob der Geschödigte Kenntnis von seinem Schoden und dem
pilichtwidrigen Verholten des Steuerberoters hotte (BGHZ 94, 380, 385 : Gl
32/85: NJW 1985,22501.

Wird ober zugunsten der Klögerin unterstellt, doß durch die Mittelfreigobe und
den dcdurch ermöglichten Kouf der Olquellenbeteiligungen den Anlegern ein
Schoden entsionden ist, trof die Beklogte die Pflicht, die Anleger hinzuweisen,
sobold sie ihren Fehlere bemerkt oder einen begründeten Anloß zur Uberprü-
fung der Angelegenheit hotte. Verstieß sie gegen diese Pflicht schuldhoft,
obwohl sie bei pflichtgemößer Aufklörung den Veriöhrungseintritl und domit
den Schoden noch selbst hötte verhindern können, besteht gegen sie ous die-
sem neuen Grunde ein Schodenersotzonspruch TBGHZ 94,380,386 ff; RPK

1992,1111ir. Dieser sogenonnte Sekundörqnspruch löuft dorouf hinous, doß der
Mondcnt noch $ 249 BGB so zu stellen ist, wie er bei richtiger Belehrung stehen
würde. Dos bedeutet, dcß sich der Steuerberoter kroft des sekundören Scho-
denersotzonspruchs nicht ouf die Veriöhrung des Primöronspruches berufen
d o rf ( BGH NJW 1982, 1285, l2B7 : Gl 8 /82; BGHZ 94, 3BO, 385 : Gl 32/851.

Hier ist noch nicht einmol ersichtlich, doß ein solcher Sekundöronspruch ent-
stonden ist. DerSekundöronspruch setzteine neueschuldhofte Pflichtverletzung
vorous, die zu einer Zeit begongen sein muß, in der der Regreßonspruch noch
nicht veriöhrt wcr. Hotte dogegen der Schödiger wöhrend der Veriöhrungsfrist
keinen Anloß, seine pflichtwidrige Schödigung des Vertrogsportners zu erken-
nen und diesem zur Durchsetzung seinerAnsprüche zu verhelfen, beruht der Ver-

iöhrungseintritt nicht ouf seinem Verholten (BGHZ 94,380,388: Gl 32185). So
liegt der Foll hier. Dobei ist zu beochten, doß die Beklogte ihre Totigkeit ols Treu-
hönderin schon zum 30.6.1985 beendet hotte, wos ous Gründen der Kosten-
red uktion in der o ußerordentlichen Gesellschofterverso m m lu ng o m 28. 6. l9B5
cuf Vorschlog des Geschö{tsführers der Beklogten, G., so beschlossen worden
ist. Noch dem eigenen Vorbringen der Klögerin sind dieAusschüilungen, die sie
bis dohin in Höhevon 12.700,- DM erholten hotte, erst Ende1985, olso noch dem
Ausscheiden der Beklogten, eingestelltworden. Noch Beendigung derTötigkeit
bestond f ur die Beklogte ober kein Anloß und, do sie die Unterlogen ihrer Noch-
folgerin, der H.T AG überlossen hotte, cuch keine Moglichkeit mehr; die Mittel-
freigobe in den Johren 1983/184 ouf etwoige Fehler hin zu überprüfen. Es ist
noch nicht einmol bekonnt, ob die Beklcgte noch ihrem Ausscheiden über den
weiteren negotiven Verlouf der betreuten Kopitolonloge unterrichtet worden
woq bevor die Klögerin dcs Anwcltschreiben ihres nomensgleichen Verwond-
ten vom 14.12.1987 on die Beklogte richten ließ. ln diesem Schreiben sind die
ousgebliebenen Ausschüttungen noch nicht einmol erwöhnt, sondern es wer-
den nur Nochweise und Unierlogen verlongt. ln diesem Zeitpunktworein etwoi-
ger Primöronspruch ober schon veriöhrt. Noch dem Veriöhrungseintritt im Juli
l9BZ konnte ein Sekundöronspruch nicht mehr ousgelöst werden, weil eine
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Belehrung über erkonnte Fehler den Primöronspruch nicht mehr erholten konnte
(BGHZ 94, 380, 390 : Gl 32/85L
Noch den Umstönden des Folles mußte sich der Beklogten ouch nicht oufdrön-
gen, doß sie der Klögerin einen Schoden zugefügt hoben körinte. Zwor konnte
sie nicht dovon ousgehen, doß Ansprüche der Klögerin ous der Mittelverwen-
dungskontrolle von vornherein überhoupt nicht in Betrocht kömen, weil sie die
Vereinborung dorüber mit der D. Betriebs KG obgeschlossen hotte. Selbstwenn
die Klögerin hieron nicht ols Vertrogsportnerin unmitlelbor beteiligtwor; so ent-
foltete die Vereinborung über die Verwendung der von den otypischen siillen
Gesellschoftern erbrochten Einlogen Rechte zugunsten der Anleger. Zum Bei-
spiel heißt es in Ziff. 2.1 der Vereinborung,

,,Gru nd lo g e d er Mittelverwend u n gskontrol le ist der Mifi elverwen-
dungsplon, der Bestondteil dieserVereinborung und des Angebo-
tes ist, dos D. seinen otypischen stillen Gesellschoftern unterbreitetl'

Zielte die Vereinborung ober ihrem lnholt noch gerode ouf die lnteressen der
Anleger ob, donn hondelte es sich, wenn nicht um einen echten Vertrog
zugunsten derAnleger (BGH NJW-RR 1986,ll58), so doch zumindest um einen
Vertro g m it Sch utzwirku n g zu g u nsten d er An leg er ( BGH NJW 1984, 356 ; NJW-
RR1986,4B5; Polondt-Heinrichs, BGB,52.Aufl. Einf.vor$ 328 Rdn.l,13). DieAnle-
ger hotten zwcr kein eigenes Recht, die Mittelverwendungskontrolle gegenüber
der Beklogten durchzusetzen. Dogegen konnten den otypischen stillen Gesell-
schoftern ous einem Verstoß der Beklogien gegen die Obhuts- und Schutz-
pf I ichten Scho denersotzo nsp rüche erwo chsen.

Ob die Beklogte überhoupt gegen ihre Kontrollpflichten verstoßen hot, könnie
nur noch Einholung eines Sochverstöndigengutochtens festgestellt werden.
Gem öß Nr. 2.2.2 der Verein bo ru n g ü ber d ie Fü h ru n g eines Treu ho nd kontos m it
Mittelverwendungskonirolle mu0te der Beklogten vor dem Erwerb von Beteili-
gungen on produzierenden Erdol- und/oder Erdgosquellen durch die ieweilige
Limited Portnership ein Wertgutochten vorgelegt werden, dos von einer f ühren-
den US-omerikonischen oder konodischen petroleum reseryoir onolystr rd
energy consultons firm erstellt wurde und dessen Sochverstöndige von großen
Kreditinstituten beouftrogt werden. Dieses ieweilige Wertgutochten mußte
noch bonküblichen Beteiligungsgrundsötzen gefertigt werden und die Ange-
messen heit der Beteilig ungsbeding ungen bestötigen.
Die Beklogte hot dorgelegt, welche Quellenbeteiligungen für die Anleger der
Trcnche X wonn und zu welchem Preis ongeschofft worden sind. Ferner liegen
für leden der sechs Köufe die Gutochten - inzwischen sogor in deutscher
Ubersetzung - vor, ous denen entgegen den Ausführungen im ongefochtenen
Urteil zu ersehen ist, für welche Quellen sie ieweils erstottet wurden.

Dos Londgericht beonstondet mit der Klögerin weiterhin ohne Grund, doß die
Gutochten teilweise erst noch dem Kouftermin erstottetworden seien. Denn die
Köufe sind, wie die Beklogie vorgetrogen hot, immer noch Vorliegen der Gut-
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ochten zu einem rückliegenden Monotsonfong getötigtworden. Es wöre ouch
kein Grund erkennbor,worum die kostspieligen Gutochten eingeholt, die Köufe
donn ober ohne Rücksicht dorouf vorweg vorgenommen worden sein sollten.
Dos om 18.7.1984 erstottete letzte Gutochten über die WVorkommen in T ist
ouch ousdrücklich ouf Stichtog vom 15. 4.1984 erstotfet worden.

Der Beklogte hot nunmehr durch die Schreiben der E N. Bonk v.15.7.1983 und
der C,Bonk vom 14. 7.1983 ouch belegt, doß dos für die Gutochten heronge-
zogene Unternehmen S., W. und Associotes, lnc. P C. ouch von diesen Groß-
bonken in Anspruch genommen wurde,weileszur Bewertung von Ol- und Gos-
vorkommen und -produktion die nötige Fochkunde besitzt.

Ob die Gutochten dennoch ols Grundloge für die Köufe ungeeignet woren,
hötte ledenfolls nicht ohne die Einholung eines Sochverstöndigengutochtens
überdie Behouptungen der Beklogten festgestelltwerden können, doß die Gut-
ochten eineWertholtigkeitderQuellen ergoben und derAnkouf noch unter der
finonzmothemotischen Abzinsung der longfristigen Ertrogsföhigkeit log. Dorous
folgt schon, doß eine etwoige Ungeeignetheit der Gutochten nicht ouf der
Hond log. lm übrigen legten die bis 1985 vorgenommenen Ausschüfiungen eher
ouch für die Beklogte die Annohme nohe, doß die Quellen gut produzierten und
somit die Köufe und die Mittelfreigobe dofür nicht zu beonstonden woren.

Es dorf ouch nicht übersehen werden, doß gemöß ZifI. 5 der Mittelverwen-
dungskontrollvereinborung die Beklogte bei der Führung des Anderkontos und
beider Kontrolle der Mittelverwendung nurfürVorsotz und grobe Fohrlössigkeit
hoftete. Diese Hoftungsbegrenzung begegnet ouch ous Gesichtspunkten des
AGBG keinen Bedenken. $ll Nr. 7 AGBG erklart nur den Hoftungsousschluß
bzw. die Begrenzung von durch grobe Fohrlössigkeit begründete Schöden für
unwirksom. Von einer groben Fohrlössigkeit der Beklogten konn ober onge-
sichts der vorliegenden Gutochten und ouch desholb nicht die Rede sein, weil
die Beklogte in Abstimmung mitdem Aufsichtsrotzusötzlich die in Olongelegen-
heiten renommierte Anwoltskonzlei R. & P in M. eingescholtet hotte und mit dem
Anwolt R. iedes Gutochten und leden Kouf durchgesprochen hotte.

Soweit die Klögerin im Berufungsverfohren sogor behouptet, dos Geld sei über'
houpt nicht zur Anschoffung von Quellenbeteiligungen ousgegeben worden,
geschiehtdies mutwillig und völlig ins Blque hinein. Dem wor nichtweiterhoch-
zugehen.

Der Kouf der Beteiligungen konn ouch nicht ous ietziger Sicht beurteilt werden.
Selbst wenn die Klögerin dies bestreiten will, wor der Houptgrund do{ür, doß
die onfönglich bis Mitte l9B5 erfolgten Ausschüttungen spöter ousblieben, die
entgegen der Prognose verloufene Entwicklung ouf dem 'Olmorkt und beim
Dollorkurs. Hinzukommt ollerdings ein hoher Verwoltungsoufwond in den USA
und in Deutschlond, um dessen Herobsetzung die Verontwortlichen der Gesell-
schoft sich schon in der Gesellschofterversommlung vom 28.6.1985 bemüht
zeigten, wos donn ouch zu dem kostensporenden Treuhönderwechsel geführt
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hotte. Für folsche Prognosen der Wirtschoftsenhvicklung wor die Beklogte nicht
verontwortlich.

Ergcb sich für die Beklogte bis Mitte 1985 noch nicht einmol ein Anholtspunktfür
die Uberprüfung der Mittelverwendungskontrolle, donn konnte sie die Klögerin
ouch nicht über Schodenersotzonsprüche innerholb derVeriöhrungsfrist beleh-
ren. Eine erneute, den Sekundöronspruch ouslösende Pflichverletzung konn nur
ongenommen werden, wenn wöhrend des Loufs der Veriöhrungsfrist und vor
Beendigung des Treuhondouftroges ein begründeterAnloß zur Belehrung über
den Anspruch und dessen Veriöhrung etwo durch einen Hinweis von dritter Seile,
ein Urteil oder einen Schriftsotz gegeben wor und die Belehrung dennoch unier-
blieben ist. Doßdie Beklogte biszu derBeendigung ihrerTötigkeiieinen solchen
Anlol) hotte und worin dieser bestonden hoben soll, trögt die Klögerin selbst
nicht vor. Somit konn die Veriöhrung des Primöronspruchs nicht ouf einer Verle
zung vertroglicher Pflichten der Beklcgten beruhen (BGH ZIP 1991,589,592:
Gl 91, 171lr. Dc mit entfa I lt ein Seku ndö ro nspruch.

Aber selbst wenn mon einen solchen zugunsten der Klögerin unterstellt, wöre
dieser im Juli 1990 von Klcgeeinreichung veriöhrt gewesen. Denn ouch der
Sekundöronspruch veriöhrt in drei Johren, wobei insoweit keine Belehrungs-
pf I icht d er Beklo gten besto nd ( BG H NJW 1985, 2250 : Gl 32 /85 ; NJW- RR 1991,

92). DieVeriöhrungsfrist beginnt mitder Entstehung dieses Anspruchs im Augen-
blick der Veriöhrung des primören Schodenersotzonspruchs (BGH NJW 1985,
2250:G\32/85 zu $ 5l BRAO, NJW-RR 1991,92,21P1991,58? 593 :Gl9l,l7l,
so doß spötestens sechs Johre ncch dem letzten Kou{ om 1.7.1984, olso om
2.7.1990 olle Ansprüche veriöhrt woren. Eine Veriöhrungsunterbrechung durch
die Einreichung des Antroges ouf Erloß eines Mohnbescheides om 3.8.1990
beim Amtsgericht München und durch die Zustellung des Mohnbescheides om
ll.8.1990 wor somit nicht mehr möglich.

Die im .Johre l9BB erhobene Auskunftslog e - 20 0125/BB LG Berlin - konnte die
Veriöhrung des Leistungscnspruchs ebenfolls nicht unterbrechen (5 209 Abs. I

BGB; MüKo von Feldmonn, BGB, 2. Avll, $ 209 Rdn. 2 und 8; Ermon-Hefermehl,
Hondkommentorzum BGB,9.Aufl. ,9209 Rdn.l). Lediglich im Rohmen derStufen-
kloge tritt die unterbrechende Wirkung hinsichtlich des Leistungsonspruches ouch
schon mit der Stellung nur des Auskunftsonspruchs in der mündlichen Verhond-
lung ein (BGH NJW 1975,1409; PolondtHeinrichs, o.o.O. $ 209 Rdn. 2).

Der Beklogten wor es cuch nicht noch g242BG}verwehrt, sich ouf die Veriöh-
rung des Sekundöronspruchs zu berufen. Allerdings konn ouch ein unobsicht-
liches schuldloses Verholten des Schuldners, dos den Glaubiger berechtigter-
weise o nneh men lößt, der Schu ld nerwerde sich nur mit soch lich-rechtlichen Ein-
wendungen gegen den Anspruch verteidigen, der Veriöhrungseinrede entge-
genstehen. Der Vorwurf unzulössiger Rechtsousübung setzt ober immer ein treu-
widriges Verholten vorous, ist olso donn erfolglos, wenn der Schuldner über-
houpt nichts tut und somit in dem Glöubiger ouch kein Vertrouen ouf die Nicht-
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erhebung der Verjöhrungseinrede erweckt ßGH796,290,301 fl. So verhölt es
sich hier. Die Beklogte hot die Klögerin nichtvon einer rechtzeitigen Klogeerhe-
bung obgeholten. Die mindestens seit Ende l98Z onwoltlich vertretene Klögerin
hatte die erste Kloge gleich in Form einer Stufenkloge erheben können. Doron
wor sie nicht etwo dodurch gehindert, doß die Beklogte die erbetenen Aus-
künfte nicht so{ort erteilte und Unterlogen nicht herousgob, sich vielmehr erst in
einem im Berufungsverfohren om 24.1. 1990 obgeschlossenen Verg leich dozu
bereit fond. Die Klögerin hötte sich nicht ouf die reine Auskunftsklo ge zu
beschrönken brouchen. Vielmehr ist durch die Stufenkloge in den Föllen des
S254ZPO gerode die MOglichkeit eröffnet worden, schon einen unbezifferten
Leistungsonspruch rechtshöndgig zu mochen, wenn die Bezifferung von der
gleichzeitig ols erste Stufe erhobenen Kloge ouf Auskunft oder Rechnungs-
legung obhöngt. Gerode weil die Beklogte nicht sofort ouf dos Verlongen der
Klögerin ouf Auskunftserteilung eingegongen wa[ bestond fur die Klögerin
Anloß, eine zur Veriöhrungsunterbrechung geeignete Klcge zu erheben.

Steuerberoterhofiung
- lnholt des Berotungsvertroges
- Kostennote
- Kon ku rso niro gspf licht
{OLG Schleswig, Urt.v. 28.5.1993 -10 U 13/92 - n. rkr
Revision zum BGH' |XZR126/931

\
Leitsötze (d.Verf.l,

l. Sonderouftröge on den Steuerberoter hot der Mondont dcrzulegen und zu
beweisen.

2. lndizfür den lnholt des Steuerberotungsvertroges stellt die Kostennote dor.

3. DerSteuerberoteristgrundsötzlichnurzursteuerlichenBerotungverpflichtet.
Der Hinweis ouf eine Uberschuldung und ein einzuleitendes Konkursver-
fohren liegt oußerholb des eigentlichen Bereichs der Steuerberotung. Sie ist
eine originöre, nicht delegierbore Verp{lichtung des GmbH-Geschafts-
führers (S$ 63, 64 GmbH-Gesetz).

Den GmbH-Geschoftsführern ist im Regelfoll oufgrund der Bilonzen eine
bestehende Uberschuldung bekonnt. Die GmbH - Gemeinschuldnerin -
mu1] sich dos Verholten der Gescha{tsführer onolog $ 3l BGB zurechnen
lossen.
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4. Die Versöumnis der Geschöftsführer, Konkursontrog zu stellen, wiegt so
schwer, doß der Verursochungs- und Verschuldensgrod ein etwoiges Ver-
schulden des Steuerberoters weitous überwiegt ($ 254 BGB).

Totbestqnd:

Der Klöger mocht ols Konkursverwolter der Firmo E GmbH (im folgenden
Gemeinschuldnerin genonnt), über deren Vermögen om 1.6.1986 dos Konkurs-
verfohren eröffnet wurde, gegenüber der Beklogten im Wege der Teilkloge
einen Schodenersotzonspruch in Höhe von 250.000,- Dm geltend.

Dos U nterneh men der Gemeinschu ld nerin wo r im Johrel972i n Rechtsform einer
Offenen Hondelsgesellschoft gegründet worden. Ab1976 wurde dos Unter-
nehmen von R. C. in Form einer Einzelfirmo betrieben. lm Johr l9B0 wurde dos
Unternehmen in eine Gesellschoft mit beschrönkter Hoftung umgewondelt.
Neben R. C. woren seine Ehefrou und seine Söhne T und S. C. Mitgesellschoft,
DieGeschöfte der Firmo führte R. C. Nochdem erl9B5verstorbenwor, übernoh-
men die beiden Sohne im Dezember l9B5 die Geschöftsführung.

Die Beklogte wor schon immer für dos Bouunternehmen, mithin ouch noch
Gründung der Gemeinschuldnerin, ols Steuerbevollmöchtigte tötig. Die Auf-
goben der Beklogten umfoßten die Ausführung oller steuerlichen Angelegen-
heiten sowie die Ausfuhrung der Buchführunq, die Erstellunq der Johresob-
schlüsse und der Sieuererklörungen.

lm Verloufe des Johres l9B4 trot eine bilonzielle Uberschuldung der Gemein-
schuldnerin ein. ln diesem Johr komen zu dem Bilonzverlust des Geschöftsiohres
1983 in Höhe von 44.554,83 DM, der d u rch dos Sto m m ko pito I von 50.000,- DM
gedeckt wor, ein Bilonzverlust in Höhe von 45.543 ,74 DM hinzu. ln den Folge-

iohren erwirtschoftete die Gemeinschuldnerin ousweislich dervon der Beklog-
ten erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen fortloufend Veduste, nömlich,

lgj4, 45.574,- DM,
1985,233.161,- DM,
1986, 80.314,- DM,
1997 234.635,- DM.

Die Bilonzen wiesen durchgehend folgende oufgeloufene Bilonzverluste ous:

1984,188.606,- DM,
1985,278.705,- DM,
1996,359.017,- DM
1987 595.058,- DM.

Die Bilonzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen f ür dieJohre l9B4 und l9B5
hot die Gemeinschuldnerin im Mörz 1987, die Bilonz für 1986 und - zumindest
eine vorlöu{ige Bilonz für dos Johr 1987 - im April l9BB erholten. Zwischen den
Porteien ist streitig, ous welchen Gründen die Bilonzen erst so spöt erstellt
worden sind.
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lm Fruhiohr 1988 kom es zu Mißstimmigkeiten zwischen den Geschöftsführern
der Gemeinschuldnerin und der Beklogten. Die Geschöftsführer der Gemein-
schuldnerin beouftrogten doroufhin den Steuerberoter K. mit der Erstellung der
Bilonz für dos Johr l9BB. ln diesem Johresobschluß ist der Johresfehlbekog mit
258.591,61DM, der cufgeloufene Bilonzverlust mit 853.650,06 DM beziffert.
Der Steuerberoter K. legte den Jchresobschluß für l9BB der Gemeinschuldnerin
om 5.3.1989 vor. ln dem Abschlußvermerk heißi u. o.'

,Wegen des ousgewiesenen Bilonzverlusfes wurde die Uberschul-
dung der Firmo geprüft. Die Geschöftsführerwurden ouf die Uber-
schuldung hingewiesen und über ihre konkursrechilichen Pflichten
belehrti'

Die Geschöftsführer der Gemeinschuldnerin stellten doroufhin den Antrog ouf
Eröffnung des Konkursverfohrens. Durch Beschluß des Amtsgerichts Elmshorn
vom l. 6.1989 ist dos Konkursverfohren über dos Vermögen der Gemeinschuld-
nerin eröffnet und der Klöger ols Konkursverwolter bestellt worden.

Der Klöger nimmt die Beklogte ouf Schodenersctz in Anspruch, weil sie es
schuldhoft unterlossen hobe, die Geschoftsfuhrer der Gemeinschuldnerin
rechtzeitig ouf die Uberschuldung und die Pflicht zur Konkursonmeldung hinzu-
weisen.

Der Klöger hot im ersten Rechtszug vorgetrogen:

Die Beklogte hobe die ihr obliegenden steuerlichen und wirtschoftlichen Bero-
tungspf lichten gegenüber der Gemeinschuldnerin verletzt. Die moterielle Uber.
schuldung sei spötestens mit Beginn des Geschöftsiohres 19BZ eingetreten. Die
Beklogte hobe die Gemeinschuldnerin nicht hinreichend deuilich ouf die bilon-
zielle Uberschuldung hingewiesen und ouch nicht die Uberprüfung der Uber.
schuldung ongeregt. Wöre die Beklogte ihrer Berotungspflicht nochgekommen,
höiten die Geschöftsführer der Gemeinschuldnerin schon Anfcng 1987 den
Konkursontrog gestellt und nicht erst im Johr 1989. lnfolge der PflichVerletzung
der Beklogten seidieVerschuldung ollein in den Geschöftsiohren lgBZ und 1988
quf 493.226,27 DM ongewochsen. lnsoweit sei der Gemeinschuldnerin ein
Schoden entstonden, den die Beklogte ersetzen müsse. Mit der Kloge hot der
Klögerzunöchsteinen Teilbekog in Höhevon 250.000,- DM geltend gemocht.

Der Klöger hot beontrogt,
die Beklogie zu verurteilen, on ihn 250.000,- DM nebst l5 0/oZinsen seit dem
B.ll.1990 zu zohlen.

Die Beklogte hct beontrogt, die Kloge ot.rw"ir"n.
Die Beklogie hot im ersten Rechiszug geltend gemocht'
Der Geschöfts{ührerin und der Mitgesellschofterin der Gesellschoft M. C. sei
oufgrund der Erörterungen onlößlich der Bilonzbesprechungen klor gewesen,
doß die Gemeinschuldnerin überschuldei und domit konkursreif gewesen sei.
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Eines besonderen Hinweises ouf die Uberschuldung und die Konkursontrogs-
pflicht der Geschöftsführer sei desholb nicht notwendig gewesen. lm übrigen
seiderGemeinschuldnerin kein Schcden entstonden. Ein Schoden seicllenfolls
bei den Glöubigern der Gemeinschuldnerin eingetreten, zu denen die Beklogte
keine Vertrogsbeziehungen unterho lten ho be.

Dos Londgericht hot die Kloge durch dos om'24.6.1991verkündete Urteil obge-
wiesen und in den Gründen im wesentlichen ousgeführt,

Die Beklogte hobe weder gegen eine ihr obliegende wirtschoftliche Berotungs-
pflicht noch gegen eine ihr obliegende ollgemeine Belehrungs- und Hinweis-
pflicht verstoßen. Selbst wenn mon eine Pflichtverletzung der Beklogten unter-
stellen würde, so fehle es on der schodenbegründenden Kousolitöt der Pflicht-
verletzung. lm übrigen sei dos Verschulden der Gemeinschuldnerin so hoch zu
bewerten, doß dos Verschulden der Beklogten nicht mehr ins Gewicht folle.

Wegen derweiteren Einzelheiten des Vorbringens der Porteien im ersten Rechts-
zug und der Entscheidung des Londgerichts wird cu{ den Totbestond nebst oller
Verweisu n gen u nd d ie Entscheid u n gsg rü nde der o n gefochtenen Entscheid u n g
Bezug genommen.

Gegen dos om 1.7.1991zugestellte Urteil hot der Klöger om 15. Z 1991 Berufung
einqeleqt und diese noch Verlöngerunq der Berufunqsbeqründunqsfrist om
6.1.1992 fristgemöß beg rü ndet.

Der Klöger mocht geltend,

Die Beklogte sei oufgrund des lcngiöhrigen bestehenden Vertrogsverhöltnisses
zu einer umfossenden steuerlichen und wirtschoftlichen Berotung und Betreuung
verpflichtet gewesen. Aufgrund des bestehenden Vertrogsverhöltnisses sei die
Beklogte verpflichtet gewesen, die Gemeinschuldnerin ouf eine bilonzielle
Uberschuldung hinzuweisen und die Uberprüfung der Uberschuldung noch
den $$ 63, 64 GmbHG onzuregen. Diese Verpflichtung hobe die Beklogte im
Mörz19B7 und im April 19BB verletzt. Die unstreitig unterlossenen Hinweise seien
nicht entbehrlich gewesen. Bei den unstreitig stottgefundenen Bilonzbespre-
chungen sei es nur um die Zukunft des Unternehmens gegongen und nicht
dorum, dofl im Grunde die Gemeinschuldnerin konkursreif sei. Den Geschöfts-
{ührern der Gemeinschuldnerin und der Mitgesellschofterin seiweder im Mörz
l9BZ noch im April l9BB die Konkursreife des Unternehmens seitens des Mit
orbeiters der Beklogten bewußt gemccht geworden. Der Gemeinschuldnerin
sei ein Schoden in Höhe des ieweiligen Johresfehlbestondes entstonden.

Die von der Beklogten er:hobene Veriöhrungseinrede greife nicht durch. Selbst
wenn der Anspruch ous der im Mörz 19BZ begongenen schuldhoften Pflicht-
verletzung der Beklogten veriöhrt sei, könne der Schodenersotzonspruch ouf
die im April 19BB erfolgten Pflichtverletzung gestützt werden. Auch bei Uber'
gobe der Bilonz für dos Johr 1986 und der Bilonz f ür dos Johr l98Z im April 19BB
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hobe die Beklogte es unierlossen, ouf die bilonzielle Uberschuldung hinzu-
weisen. Allein ous dieser Pflichtverletzung resultiere ein Schoden in Höhe von
258.591,61 DM.

lm übrigen stehe der Gemeinschuldnerin wegen der im Mörzl9\7 erfolgten
Pflichfuerletzung ein unveriöhrter Sekundöronspruch zu, weil die Beklogte es
unterlossen hobe, die Gemeinschuldnerin ouf den bestehenden Regreßon-
spruch gegen sich selbst hinzuweisen. Hierzu hobe durchcus Veronlossung
bestonden.

Der Klöger beontrogt,
dos ongefochtene Urteil zu öndern und die Beklogte zu verurteilen, on ihn
250.000,- DM nebst 7,50/o Zinsen seit dem B. ll. 1990 zu zohlen.

Der Beklogte beontrogt, die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklogte mccht geltend'
Ein etwoiger Schcdenersoizonspruch sei veriöhrt. lm übrigen bestehe kein
Schodenersotzcnspruch, weil sie weder eine vertrogliche Leistungspflicht noch
eine nebenvertrogliche Leistungspflicht verletzt hobe. Sie sei nicht beoufirogt
gewesen, eine umfossende wirtschoftliche Berotung der Gemeinschuldnerin
vorzunehmen. Es hobe ouch keines ousdrücklichen Hinweises ouf die Uber-
schuldung der Gemeinschuldnerin und keine Anregung gegenüber den
Geschöftsführern zur Prüfung der überschuldung und der sich möglicherweise
do ro us ergebenen Konkurso ntro gspflicht bed ur{t, weil den Geschöftsf ührern
und derMitgesellschcfterin dietotsachliche überschuldung des Unternehmens
bewußt gewesen sei. Der Schoden sei nicht schlüssig vorgetrogen worden. Für
die Begründung des Schodens reiche der Hinweis cuf die Johresfehlbetröge
nicht. Vielmehr könne der Schcden ollenfclls ous einem Vergleich der beiden
Vermögenslogen der GmbH im Zeitpunkt einer (fiktiven) Konkursonmeldung
Anfong l9BZ und der totsöchlich erfolgten Konkursonmeldung im Juni l9B9
obgeleitet werden. Für eine solche Schodenberechnung hobe die Klögerin
keine c usreichenden An kn ü pf u n gstotso chen vorgetro g en.

Der Senct hct gemöß Beweisbeschluß vom 29.1.1993 Beweis erhoben über den
lnhclt der Besprechungen der Johresobschlüsse l9B4 bis lgBZ durch Verneh-
mung der Zeugin M. C., C. S. C. und G. E Wegen des Ergebnisses der Beweis-
oufnohme wird ouf die Sitzungsniederschrift vom 8.3.1993 Bezug genommen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Porteien wird ouf den lnholt der in der
Berufungsinstonz gewechselten Schriftsötze nebst den eingereichten Anlogen
Bezug genommen, die Gegenstond der mündlichen Verhondlung woren.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Klögers ist nicht begründet.

I . Die Beklogte hot keine vertrogliche Houptleistungspflicht verletzt
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Zwischen der Gemeinschuldnerin und der Beklogien bestond unstreitig ein
Steuerberotungsvertrog. Gegenstcnd dieses Dienst- und Werkleistungs-
vertroges - dle Rechtsnotur des Vertroges konn dohingestellt bleiben -
wor noch dem unstreitigen Sochvortrog der Porteien in iedem Foll die
Durchführung der Buchführung, die Erstellung der Johresobschlüsse sowie
der Steuererklörungen. Eine Schlechterfullung dieser vertroglichen Houpt-
leistungspflichten behouptet der Klöger selbst nicht.

Der Klöger hot ouch nicht ousreichend vorgetrogen, doß die Beklogte eine
Verpf I ichtu n g c us einem d o rü berh ino us bestehenden Berotu n gsvertro g ver-
letzt hot. Er hotzwor behouptet, doß die Beklogte sich zusötzlich verpflichtet
hobe, der Gemeinschuldnerin eine umfossende wirtschoftliche Berotung
zukommen zu lossen. Dos Bestehen einer solchen Sondervereinborung hot
der Klöger, der für den lnholt des dem Steuerberoter erteilten Auftroges
dorlegungspflichtig ist (vgl. Boumgörtel, Hondbuch der Beweislost, Bd'
9 67 5 lf.; Gröfe/Lenzen/Roiner, Steuerberoterhoftung, 2. Aufl., Rd n. 2861,

iedoch nicht ousreichend konkret vorgetrogen.

Eine schriftliche Fixierung eines derortigen umfossenden Berotungsvertrcges
ist unstreitig nicht vorhonden. Ein lndiz über den lnholt der von dem Klöger
beho upteten erweiterten Vertro gsvereinbo rung könnte eine Koslennote do r-

stellen, wenn dort der ongeblich erteilte Auftrog obgerechnetworden wöre
(vgl. Gröfe/Lenzen/Rciner, o.o.O., Rdn. 284). Der Klöger hct iedoch nicht
dorgelegt, dofl die Beklogte über die unstreitig geschuldeten Leistungen
hinous weitere Leistungen gegenüber der Gemeinschuldnerin obgerechnet
hot.

Aus dem Umstond, doß die Beklogte im Johre l9B0 unsheitig on der Um-
wondlung der Einzelfirmo in eine GmbH unter steuerrechtlichen - und
möglicherweise ouch - wirtschoftlichen Gesichtspunkten mitgewirkt hot,
folgt nicht, dofl sie sich rechtlich verpflichtet hot, ouch in Zukunft der Gemein-
schuldnerin eine wirtschoftliche Berotung in ieder Hinsicht ongedeihen
lossen, insbesondere die wirtschoftliche Existenlöhigkeit loufend zu prüfen
u n d Entwickl u n gsprog nosen zu m wirtscho{tlichen Woh lergehen der Gemein-
schuldnerin zu erorbeiten.

2. Die Beklogte ist ouch nicht ous dem ollein noch in Betrocht kommenden
Gesichtspunkt der positiven Vertrogsverletzung des im Übrigen unstreitig
bestehenden Steuerberotu ngsvertro g es zu m Schodenersotz verp{lichtet.

Es ist schon zweifelhoft, ob der Steuerberoter einer GmbH, der er noch dem
Vertrog ollein zur Herstellung der Bilonzen und Gewinn- und Verlustrech-
nungen und der Erstellung der Steuererklörungen verpflichtet ist, ouf die
bilonzielle Uberschuldung und eine möglicherweise gegebene Konkurs-
cntrogspflicht noch den $$ 63,64 GmbH hinweisen muß. Nqch der stöndi-
gen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Steuerberoter grund-
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sötzlich nur zur steuerlichen Berotung verpflichtet. Hierzu gehört ouch eine
umfossendeAufklörung überVor- und Nochteile sowie Risiken in steuerlicher
- nicht in wirtschoftlicher - Hinsicht (vgl. BGH WM 1980 S.308,309; WM
1982, S. 1281. Der Hinweis ouf eine Uberschuldung und ein möglicherweise
einzu leitendes Kon ku rsverfo hren I iegt o ußerho I b des eig entlichen Bereichs
der steuerlichen Berotung. Dies ergibt sich dorous, doß ein drohendes
Konkursverfohren sich noch den Vorschriften der Konkursordnugn und die
So n ktion ieru n g der u nterlossenen Antro gstel I u n g d u rch d en Geschöftsf ü h rer
sich noch den Vorschriften des GmbHG und des StGB richten. Hinzu kommt,
doß die Uberprüfung der Uberschuldung nqch den g$ 63, 64 GmbHG eine
originöre, nicht delegierbore Verpflichtung des Geschöftsführers der GmbH
ist. Der Geschöftsführer muß diese Pflicht zwor nicht persönlich wohrneh-
rTreo; or konn sich derArbeiteines Steuerberoters bedienen. Dies öndertober
nichts doron, doß es sich bei dem eingescholteten Steuerberoter um eine
Hilfsperson hondelt, der oufgrund eines von der Geschöftsfuhrung gestolt-
boren Auftrogs tötig wird, der ober nicht etwo ohne weiteres die öffentlich-
rechtlichen Pflichteninholte übernimmt.

Gleichwohl wird die Auffossung vertreten, doß ein Steuerberoter zugemutet
werden konn, die Uberschuldung, die zum Konkurs der GmbH führen konn,
den Geschöfts{ührern der GmbH rechtzeitig und pflichtgemöß mitzuteilen
(vgl. Grofe/Lenzen/Roiner, o.o.O., S. ll2). Der Steuerberoteq der oufgrund
seiner beruflichen Tötigkeit zwongslöufig einen Einblick in die wirtschoft-
lichen und finonziellen Verhöltnisse des Mondonten erholte, müsse im lnter-
esse des Mondonten die Uberschuldung onzeigen und die Stellung eines
Kon ku rso ntro ges no heleg en (vg l. Kroemer, Steuerberotu ng 1988, 320, 3211.
Ob sich diese in der Literotur veriretene Auffossung ouf die Gründe der
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom B. 2.1987 (GmbH-Rundschou
1987,463l,stützen lößt, ist froglich, denn in den dort zur Entscheidung onste-
henden Sochverholt hotte der Steuerberoter schuldhoft eine folsche Bilonz
erstellt und somit bei der GmbH einen unzutreffenden Eindruck über die
Vermögensloge der GmbH erweckt. Ob es bei einer in den Bilonzen ousge-
wiesenen Uberschuldung noch eines ousdrücklichen Hinweises des Steuer-
beroters bedorf, hql in diesem Urteil keine Bewertung gefunden.

o) Letztlich konn dies olles dohingestellt bleiben, denn ein Schodenersotz-
onspruch könnte der Klöger gegen die Beklogte ous dem Gesichtspunkt der
positiven Vertrogsverletzung nur donn herleiten, wenn die Gemeinschuld-
nerin nicht nurzum Stichtog der Erstellung der Bilonzvon 1985, sondern ouch
im Zeitpunkt der Erstellung der Bilonz im Mörz lgBZ überschuldet wor.

Noch dem unstreitigen Sochverholt und dem Ergebnis der Beweisoufnohme
konn nichtfestgestelltwerden, do0 die Beklogte bei Ubergobe der Bilonzfür
dos Johr l9B5 im Mörz19B7 dovon ousgehen mußte, doß die in der Bilonz
ousgewiesene bilonzielle Uberschuldung, die noch dem eigenen Vortrog
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der Beklogten ouch eine moterielle Uberschuldung dorstellte, weiterhin fort-
bestond und sich bis Mörz 1987 vergrößert hotte.

Die Bilonz für dos Johr 1985 die im Mär21987 fertiggestellt wor, wies oller
dings einen oufgeloufenen Bilonzunterschuß von rd. 278704; DM ouf. Von
dem Fortbesto nd oder go r von einer Verg rößerung dieser bilo nziel len U ber-
schuldung konnte die Beklogte oufgrund ihres Kenntnisstondes ollerdings
nicht ousgehen.

lm Mörz 1987 wor die Bilonz für dos Johr l986 unstreitig nicht erstellt. Aus
den von der Beklogten unstreitig gefertigten betriebswirtschoftlichen Aus-
wertungen (sog. Dctev-Auswertungen) wor ersichtlich, doß der unstreitige
Umsotzeinbruch im Johr 1985 - es wor ein Umsctz von nur 200.000,- DM
erzielt worden - nunmehr oufge{ongen worden wcr. Bereits dos Johr 1986
erbrochte ncch Vortrog des Klögers eine erhebliche Umsotzsteigerung ou,
rd. 1.568.000,- DM, wos durchous eine optimistische Prognose hinsichtlich
der wirtschoftlichen Entwicklung der Gemeinschuldnerin zuließ. Ferner wor
der Beklogten bekonni, do[) zur Störkung der Finonzkro{t der GmbH im
Oktober l9B5 von der Mitgesellschofterin M. C. eine Kcpitolzuführung in
Höhe von 80.000,- DM in Form von kopitolersetzenden Gesellschofter-
dorlehen ($ 32 o GmbHG) erfolgt wor. Do, wie ouch die Zeugen M. C. und
T C. bekundet hoben, in diesem Zeitpunkt die Bewertungen der holbfertigen
Arbeiten nicht vorlogen, die für die Feststellung der Vermögensloge der
GmbH von erheblicher Bedeutung sind, konnle die Beklogte von der tot-
söchlichen Vermögensloge der GmbH im Mörz l9SZsich kein eindeufiges Bild
verschoffen. Sie konnte vielmehr oufgrund der hier gegebenen besonderen
und ihr bekonnten Umstönde im Mörz l98Z durchous dovon ousgehen, doß
durch die erheblich bessere Auftrogsloge und infolge der Kopitolzuführung
die für dos Johr 1985 festgestellte Uberschuldung wieder obgebout worden
wor. Von dieser Einschötzung der Loge sind ouch dieZeugen I und M. C., die
mit Wissen und Wollen der Geschöftsführer die finonziellen Belcnge der
Gemeinschuldnerin wo hrno hmen, ousgegongen.

b) Auch im April 1988 wor die Beklogte nicht verpflichtet, ousdrücklich cuf die
bilonzielle Uberschuldung hinzuweisen und den Geschöftsführern der
Gemeinschuldnerin nohezulegen, die Voroussetzungen der g$63, 64
GmbHG zu prüfen.

Anders ols im Mörz l98Z ist oufgrund der Aussoge des Zeugen G. E dovon
ouszugehen, dofl der Beklogten, die sich dosWissen ihres Erfüllungsgehilfen
G. E zurechnen lossen muß ($ 278 BGBI, bewu0t wor, doß im April l9BB, ols
die Gemeinschuldnerin bei ihrer Hcusbonk um weitere Kredite nochsuchte,
trotz der Ende lgBZ (insgesomt 340.000,- DM) und An{ong IBB {44.000,-
DM) erfolgten Kopitolzuführungen der Mitgesellschofterin M. C., die
Gemeinschuldnerin überschuldet und dem Grunde noch konkursreif wor.
Die Bilonz für dos Johr 1986 (Stichtog 31.12.1986) wies ein Bilonzverlust von
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359.017,- DM ous. Dem Zeugen G. E wor ferner cufgrund seines Einblicks in die
wirtschoftlichen und finonziellen Verhöltnisse der Gemeinschuldnerin durchous
bekonnt, dcß sich der Bilonzverlust im Johrl9BT noch erhöht hotte. Seine Kennt-
nisse ergoben sich dcrous, dcß er fur die Besprechung bei der Bonk entweder
eine Vorbilcnz oderschon eine endgültige Bilonzfür dcs JohrlgBZ erstellt hotte.
Gleichwohl trof die Beklcgte gegenüber der Gemeinschuldnerin ouch in die-
sem Zeitpunkt nicht die Verpflichtung, ousdrucklich cuf die Uberschuldung und
die Konkursontrogspflicht hinzuweisen. Nebenvertrogliche Belehrungs- und
Hinweispflichten treffen den Steuerberoter ouf nicht steuerrechtlichem Gebiet
ollenfolls donn, wenn dem Mondonten erkennbor rechtliche und wirtschoftliche
Risiken drohen und der Steuerberoter den Schluß ziehen konn, doß sich sein
Mondont der schodendrohenden rechtlichen oder totsöchlichen Situotionen
nicht bewußt ist (vgl. Gröfe/lenzen/Roiner, o.o.O., Rdn. 259; BGH, Anwoltsblott
1977,162 für den Rechtsonwolt).

An solchen ousfüllungsbedürftigen Wissensdefiziten hat es im April l9B8 ouf
seiten der Gesellschofter und Geschöftsführer der Gemeinschuldnerin gefehlt.
Den Geschöftsführern ist ongesichts der vorgelegten Bilonzen 1985 und 1986
nicht verborgen geblieben, doß die seit 1983 bestehende Uberschuldung erheb-
lich fortgeschritten wor. Auch im April l98B ist den Geschöftsführern T und S. C.
und der Mitgesellschcfterin M. C. der Bilonzverlust in Höhe von rd. 595.000,-
DM bekonntgeworden. Noch Bekundungen derZeugen I, S. und M. C. hcben
sie von diesem erheblichen Bilonzverlusl zwar nicht durch eine endgültige
Bilonz, iedoch durch eine vom Zeugen G. E ge{ertigten Vorbilonz erfohren. Auf-
grund der Unterlogen für dos Johr 1986 und für dos Jahr 1987 wor den
Gescha{tsfuhrern und der Mitgesellschofterin M. C. offenbor geworden, doß
dos Vermögen der Gemeinschuldnerin - lrolzder von der Mitgesellschofterin
getötigten Kopitolzuführungen Ende des Johres 1987 und Anfong des Johres
l9BB - nicht mehr ousreichte, die oufgeloufenen Verbindlichkeiten und Verluste
obzudecken. Do im Gegensotz zu den vorongehenden Johren nicht mehr zu
erworten wcr; doß der Gemeinschuldnerin weiteres Kcpitol durch die Mit
gesellschofterin oderdurch die HousbonkzurVerfügung gestelltwürde,log die
überschuldung der Gemeinschuldnerin und domit die Notwendigkeit der
Einleitung eines Konkursverfohrens cuf der Hcnd. Dies wcr zumindest dem
GeschAftsführer T C. bewußt gewesen. Seiner Aussoge ist zu entnehmen, doß
ihm vom Zeugen G. F. beieinerfrüheren Besprechung des Ergebnisses der Bilonz
für1985 im Mörzl9SZverdeutlichtworden ist, doß die Gemeinschuldnerin über-
schuldet sei und ein Konkurs drohe. Dies ist der Aussoge des Zeugen zu ent-
nehmen, denn er hot bekundet, mon hobe domols gemeint, dcß mit den Ein-
zohlungen {der Mutter) der Konkurs obgewendet werden könne. Wenn iedoch
schon dem Geschöftsf ührerT C. die Konkursloge der Gemeinschuldnerin onge-
sichts des ousgewiesenen Bilonzergebnisses für dos Johr l9B5 bewußt wor, so
istes nichtgloubho{t, doß ihm ongesichts des im April 1988 bekonnten immensen
Bilcnzverlustes die Konkursrei{e der Gemeinschuldnerin im April l98B nicht
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bewußt g ewesen wo r. U nter d iesen besond eren U mstö nd en hot d esho I b f ü r
die Beklogte im April 1988 über die Mitteilung der Bilonzergebnisse hinous
keine Veronlossung mehr bestonden, gegenüber der Geschöftsführerin der
Gemeinschuldnerin nochmols ousdrücklich ouf die bilonzielle Uberschul-
dung hinzuweisen und mitderAnregung ouf Stellung eines Konkursontroges
heronzutreten.

3. Selbsrwenn mon eine nebenvertrogliche schuldhofte Pflichtverletzung der
Beklogten entweder im Mörz 1987 oder im April lgBB wegen des unstreitig
unterlossenen Hinweises ouf die bilonzielle Uberschuldung und die unfer-
lossene Anregung, die Voroussetzungen der $0 63, 64 GmbH zu prüfen,
onnöhme, mithin eine Schodenersctzverpflichtung der Beklogten in Betrocht
köme,so könnte der Klögergleichwohl die Beklogte ouf Schodenersotz nichi
in Anspruch nehmen, weil die Gemeinschuldnerin on der Entstehung des
behoupteien Schodens eine weitous überwiegende Mituerursochung und
ein weitous überwiegendes Mitverschulden tröfe, so doß die Gemein-
schuldnerin ollein den Schoden zu trogen hötte ($ 254 Abs.l BGB).

Die Gemeinschuldnerin, die sich dos Verholien der Geschöftsführer onolog
$31 BGB (vgl. Polondt/Heinrichs, BGA 52 Au{|., $31, Rdn. 2, 3) zurechnen
lossen muß, tröfe on der Entstehung des behoupteten Schodens eine über-
wiegende Mitverursochung und ein überwiegendes Mitverschulden.

Der Einwond des mitwirkenden Verschuldens ist der Beklogten nicht obge-
schnitien. Dos wöre nur der Foll, wenn die verletzte Verp{lichtung noch dem
Inholt des Vertroges ihr ollein oblog (vgl. BGHZ 96,98), wos - wie ousgeführt
ist - nicht der Foll wor.

Die entscheidende Ursoche des behoupteten Schodens hoben die
Geschöftsf u h rer d er Gemei nsch u ld neri n sel bst gesetzt. Den Geschöftsf u h-
rern ist im Mörz 1987 die bilonzielle Uberschuldung durch Vorloge der
Bilonzen und - wie sich der Aussoge des Zeugen I C. entnehmen laßt -,
durch Besprechung des Endergebnisses mit den Zeugen G. E bekonnt
geworden. Den Geschöftsführern wor im Mörz19B7 schon bewußt, doß der
Konkurs der Gemeinschuldnerin nur durch Kcpitolzuführungen der Mitge-
sellschofterin M. C. obgewendetwerden könnte. Wenn sich die Geschöfts-
führer und die weitere Gesellschofterin der Gemeinschuldnerin in der Hoff-
nung, den Konkurs von dem longiöhrigen Fomilienunternehmen obwenden
zu kön nen, zu d iesem Weg entsch lossen ho ben, so wiegt d er Veru rso ch u ngs-
beitrog der Geschöftsführer so schwer, doß die mögliche Mituerursochung
und dos mögliche Miwerschulden der Beklogten zurücktritt, zumol die
Beklogte es nur in der Hond hoti'e, ouf die Uberschuldung nochmols cus-
drucklich hinzuweisen und die Stellung eines Konkursontroges nohezulegen.
lrgendwelche Entscheidungsbefugnisse hctte sie nicht. Noch den Bekun-
dungen der Zeugen I C. und M. C. hot der Senot zudem die Uberzeugung
gewonnen, doß leden{olls im Mörz1987 dieGeschöftsf uhrer keinen Konkurs-
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ontrog gestellt hötten, denn ihr gonzes Bestreben wor in Ubereinstimmung mit
den Vorstellungen der Mitgesellschofterin M. C. dorou{ gerichtet, dos Fomilien-
unternehmen, ein Lebenswerk ihres Voters bzw des Ehemonnes der Mitgesell-
schofterin M. C., zu retten. Hinsichtlich einer etwoigen fohrlössigen Pflicht-
verletzung der Beklogten im Frühiohr 19BB wiegt die Mitverursochung und
dos Mitverschulden der Geschöftsführer der Gemeinschuldnerin wesentlich
schwerer.

Aufgrund der Johresbilonz1986 und der Kenntnisse des Ergebnisses für dos
Geschöftsiohr 1987 ist den Geschoftsfuhrern die erheblich fortgeschrittene
Uberschuldung derGemeinschuldnerin nichtverborgen geblieben. Do im April
lgBB keine konkrete Aussicht bestond, die eingetretene Verschuldung in Höhe
von rd. 595.000,- DM obzubouen, hötten die Geschöftsführer der Gemein-
schuldnerin - ouch ohne einen Hinweis der Beklogten - in Erfüllung der ihnen
obliegenden gesetzlichen Verp{lichtung den Konkursontrog stellen können zu
müssen. Der Klöger konn den den Geschöftsführern zu mochende Vorwurf der
nicht rechtzeitigen Konkursontrogstellung nicht dodurch ousröumen, doß er ouf
die fehlenden Kenntnisse der Geschöftsführer über deren Pflichten noch dem
GmbH-Gesetz hinweist.

Der Grod der noch S 276BGB onzuwendenden Sorgfolt der Geschöftsf ührer ist
noch einem oblektiven Moßstob zu bestimmen (vgl. BGHZ 39i,383). Die Obiek-
tiviiöt des Moßstobes schließt die Berücksichtigung der Anschouung und
Geg eben heiten eines besonderen Verkeh rskreises n icht o us. Do g eg en ko n n d ie
Einsicht und Erfohrung gerode des Hondelnden und der Grod seiner Uner-
fohrenheit in der Regel nichtzu seinen Gunsten moßgebend sein. Doher ist ouch
im vorliegenden Foll die Froge nur dohin zu stellen, wie sich in der gegebenen
Loge ein ordentlicher und gewissenhofter Gesellschofter einer GmbH verholten
hatte.

ln Anbetrocht der Totsoche, doß der Geschöftsführer einer GmbH sich bei
verspöteter Konkursonlrogstellung noch dem $84 iV.m. 64 Abs. 2 GmbHG
strofbor mocht und zudem gömöß $ 64 Abs. 2 GmbHG iV.m. $ 823 BGB i.V.m.

$ 84 GmbHG für den durch die nicht rechtzeitige Antrogstellung enlstehenden
Schoden hoftet, hötte ein gewissenhofter Geschöftsführer einer GmbH im Folle
der Uberschuldung der GmbH rechtzeitig Konkursontrog gestellt. Einem ordent-
lichen Geschöftsführer einer GmbH ist ouch die Kenntnis zuzumvlen, doß die
Bilonz ols Kriterium für die Uberschuldung einen Anholtspunkt bietet.

Die Versöumnis der Geschaftsfuhrer der Gemeinschuldnerin in den eigenen
Angelegenheiien wiegt mithin so schwe; doß der Verursochungs- und Ver-
sch u ldensg ro d der Geschaftsf u h rer weito us ü berwiegt. Auch d esho I b besteht
noch $ 254 BGB kein Schodenersotzonspruch des Klögers gegenüber der
Beklcgten.
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Steuerberoterhoftung
- Steuererklörung
- widerspruchliche Ango ben
{OLG Düsseldorf, Teilurteil v. 11.3.1993 - \3 U 267/91)

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Steuerberoter hot im Widerspruch zu Ertrögnisoufstellungen der Bonk ste-
hende Angoben des Mondonten ou{zuklören.

Aus den Gründen:

Die Rechtsmittel der Porteien sind zulössig. ln der Soche ist die Berufung der
Beklogien in Höhe eines Teilbetroges von 119.660 DM nicht begründet. Ob dos
ouch hinsichtlich des vom Londgericht dorüber hinous zugesprochenen Betro-
ges gilt, ob zudem die Anschlußberufung der Klögerin gerechtfertigt ist, bedor'{
dogegen weiterer Auf klö rung.

t.

Die von cier Kiogerin erhobenen Schocjenersolzcnsprüche fincien ihre recht-
liche Grundloge in den Grundsötzen über die positive Vertrogsverletzung. Ein
Vertrcg, durch den einem Steuerberoter - wie hier - ollgemein die Wohr-
nehmung oller steuerlichen lnteressen des Auftroggebers übertrogen wird, ist
regelmößig ein Dienstvertrog, der eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond
hot (BGH NJW 1992, 302 308). Do dos Dienstvertrogsrecht keine geseizlichen
Gewöhrleistungsvorschriften kennt, kommt im Folle der Schlechterfüllung eine
Hoftung wegen positiver Vertrogsverletzung in Betrocht.

Die Beklogte wor noch dem ihr erteilten Mondot u. o. verpflichtet, die Ein-
kommensteuererklörungen fyr die Klögerin und deren inzwischen verstorbenen
Ehemonn zu fertigen. Der Steuerberoter hot bei einem derortigen Auftrog zu
prüfen, welche Steuertotbestönde verwirklicht wurden, steuerliche Begünsti-
gungsvorschriften zu berücksichtigen und hierzu notwendige Antröge rechtzeitig
zu stellen (Gröfe/Lenzen/Roiner, Steuerberoterhoftung, 2. Aull.,Rd n. 295). Dieser
Prüfung muß eine erschöpfende Aufklörung des Sochverholts vorcusgehen.
Dcbei trifft den Mondonten ollerdings eine deutlich ousgeprögte Pflicht zur
Unterstützung des Steuerberoters (Spöth, Die zivilrechtliche Hoftung des Steuer-
bercters,3. Aufl., Rdn. 134). Dieser dcrf sich grundsötzlich ouf die Richtigkeit und
Vollstöndigkeit der Angoben des Mondonten und der von ihm überreichten
Unterlogen verlossen. Der Steuerberoter hot ober ouf Unstimmigkeiten zu
ochten und diese, wenn sie erkennbor werden, zu prüfen und zu klören (Spöth,
o.c.O.; Gröfe/Lenzen/Roiner, o.o.O., Rdn. 294). Diese Pflichten hot die Beklogte
schuldhoft verletzt.
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il.

Es steht oußer Streit, doß die Seklogte in den Einkommensteuererklörungen für
die Johre l9B2 bis 1986 die ieweils ouf einem bei der Bonk R. geführten Konto-
korrent-, spöter Fremdwöhrungskonto eingegongenen Zinsertröge den Einkunf-
ten cus Kopitolvermögen hinzugerechnet hot, obgleich die Betrage bereits in
einer ebenfolls berücksichtigten Ertrögnisoufstellung der Bonk entholten woren.
Bei Anwendung der Umsicht und Sorgfolt, die von einem durchschnittlichen
Steuerberoter in der konkreten Loge erwortet werden konnte, wöre dieses Ver-
sehen vermeid bo r gewesen.

I . Die Beklogte hot zur Anferiigung der Steuererklörungen Ertrögnisoufstellun-
gen der Bonk loutend ouf die Depot-Nr. f ür die hier in Rede stehenden Steuer-
iohre erholten. Dorin woren u. o. die zu versteuernden Zinseinnohmen ous
den in diesem Depot verwolteten in- und ouslöndischen Anleihen inklusive
vergüteter Stückzinsen oufgeführt, und zwor in einer Gesomfsumme für dos
ieweilige Johr. Ob ihr dorüber hinous ouch die im Loufe eines Johres noch
den FAlligkeitszeitpunkten von der Bonk erteilten Zinsobrechnungen über-
geben worden sind,'konn dohinstehen. Sie hot iedenfolls die Auszüge des
US-Dollor-Wöhrungskontos erholten. Dorouf sind im Johre l9B2 vier US-
Dollor-Betröge gutgeschrieben worden. Den Konioouszügen {blou) ist zu
entnehmen, doß es sich bei den verbuchten Betrögen um Zinsertrögnisse
ouslöndischer Anleihen hondelt. Zwor enthölt der Kontoouszug vom
15.4.1982 ols Buchungstext der Bonk nur den Hinweis ,,Auslonds-Zchlung'1
Derverstorbene Ehemonn der Klögerin hot ober hondschriftlich hinzugefügt
,,8,250/o EC Zinsen v.8,25 0/o EWG ANL - 76/82". Auf dem Kontoouszug vom
7.6.1982 isi u. o. vermerkt worden, doß es sich bei der Gutschri{t um Zinsen
hondele. Der Kontoouszug vom 7.12.1982enthöltschon ols Buchungstext der
Bonk den Hinweis ouf ,Wertpopiere'j dorüber hinous ist der hondschriftliche
Zusotzvorhonden, doß es um ,,Zinsen" gehe. Die im Jchre l9B3 für dos Wah-
rungskonto erteilten Auszüge weisen schon im Buchungstext dorouf hin, doß
es sich um Einnohmen ous,Wertpopiere(n)" hondele. Die Kontocuszüge des
Jo h res l9B4 enthc lten - bis o uf eine Ausno h me - ebenfo lls diesen Buchungs-
text. Dorüber hinous hotcberder Ehemonn der Beklogten die ouslöndischen
Wertpo piere o uf d en Ko ntoo uszü g en o usf ü h rl ich besch rieben. Die Auszü g e
des Wöhrungskontos für die Johre l9B5 und 1986 ergeben insgescmt kein
onderes Bild.
Bei Beochtung der gebotenen Sorgfolt hötte die Beklogte erkennen müssen,
doß den überreichten Kontoouszügen neben den Ertrögnisoufstellungen
keine eigenstöndige steuerrechtliche Bedeulung beizumessen wor. Denn
wenn in den Ertrögnisoufstellungen olle Zinsen eines Johres ous den im
Depot verwohrten ouslöndischen Anleihen - mit hier nicht in Betrocht
kommenden Ausnohmen - entholien sind, so stellen die Einzelnochweise
ollen{olls die Bosis fur die in den Ertrögnisoufstellungen vorgenommene
Endobrechnung dor. Die Beklogte hötte, wenn sie diesen Zusommenhong
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zwischen Kontoo uszügen u nd Ertrö g niso ufstel I u n gen n icht zu d u rchscho uen
vermochte, ihre Mondonten um Aufklörung bitten müssen.

2. Es entlostet die Beklogte nicht, doß den Beleg- und Kontoouszugsiohren
1982 bis 1986 Additionsstreifen vorgeheftetworen, ouf denen die in Deutsche
Mork umgerechneten Betröge ieweils für dos betreffende Johr zusommen-
gestellt sind. Es konn ouch zugunsten der Beklogten ols richtig unterstellt
werden, doß der Ehemonn der Klögerin nichts über die Berücksichtigung
der oddierten Betröge in den Ertrögnisoufstellungen verlouten ließ, doß er
vielmehr dorouf hingewiesen hot, doß die Ertröge ous dem US-Dollor-
Wöhrungskonto unbedingt beochtet werden müßten. Dieser Hinweis lößt,
do kein Steuerpflichtiger freiwillig mehr Steuern ols notwendig zohlen will,
ollen{olls ouf die irrige Annohme des Ehemonnes der Klögerin schließn, die
ouf dem Wöhrungskonto verbuchten Zinseinnohmen seien in den Ertrögnis-
oufstellungen nicht berücksichtigt worden. Die Beklogte hötte diese erkenn-
bore Fehlvorstellung iedoch ousröumen müssen. Der Steuerberoter, der
gerode wegen seiner größeren Sochkunde beouftrogt wird, dorf sich ouf
offensichtlich irrige oder unrichtige Angoben des Mondqnten, die in einem
unlösboren Widerspruch sfehen, ebensowenig verlossen wie ouf offenbor
unvollstöndige lnformotionen (Spöth, o.o.O., Rdn. 

.l341.

3. Die Klögerin trifft - entgegen der Ansicht der Beklogten - kein Miverschul-
den on der Enfstehung des der Höhe noch teils noch streitigen Schodens.

' Der Senot schließt sich den zutreffenden rechtlichen Erwögungen des Lond-
gerichts on. Der Einwond des mitwirkenden Verschuldens greift donn nicht,
wenn die Verhütung des enlstondenen Schodens noch dem lnholt des Ver-
troges dem in Anspruch genommenen Schödigerollein oblog (BGH NJW-RR
1986,1348,13491. So liegt der Foll hier. Aufgobe der Beklogten wor es, die
überreichten Unterlogen unter der Prömisse ouszuwerten, die Steuerschuld
ihrer Mondonten möglichst gering zu holten. Die Klögerin und ihr Ehemonn
konnten sich dorouf verlossen, doß die Beklogte ihre Feststellungen gewis-
senhoft trifft. Allerdings obliegt dem Steuerpflichtigen die cllgemeine Pflicht,
die zur Unterschrift vorgelegten Steuererklörungen zu prüfen. Diese
Prüfungspflicht bezieht sich ober nur ouf die Teile der Erklörung, die er ous
eigener Kenntnis beurteilen konn (Gröfe/Lenzen/Rciner, o.c.O. Rdn. Z0Z).
Für die Klögerin und ihren Ehemo nn wo r die uberhohte Ango be von Kopitol-
ertrögen in der Anloge KSO ober nicht ohne weiteres zu erkennen. Dos gilt
vor ollem donn, wenn die Außerung des Ehemonnes der Klögerin, die
Ertröge ouf dem US-Dollor-Wöhrungskonto seien unbedingt zu beochten,
totsöchlich gefollen ist. Gerode für die Beseitigung dieser Fehlvorstellungen
hotte die Beklogte Sorge zu trogen.
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GI Hinweis

Gl Leirsöue

Große Steuerreform'1993

Der Berotungsproxis wird eine nüizliche Einstiegshilfe in dqs Stqndortsicherungsgesetz
und dos Gesetz zur Umsetzung des Föderolen Konsolidierungsprogrqmms zur Verfü-
gung gestellt. Die STEUER-TELEX-Sonderinformotion von RegierungsdirektorWilliWinter
und Steueroberomtsrot Ortwin Posdziech zeichnet sich durch eine klqre Sproche und
durch eine Vielzohl von Beispielen ous. Es ist der endgültige Stond der Gesetzgebung
berücksichtigtworden (ISBN 3-88606-146,BB Seiten, DIN A4, DM 38,80).

Versicherungsschutz / geschöftsführender Treuhönder / Bouherrenmodell

DerZentroltreuhönder im Bouherrenmodell ubt eine geschöftsführende Tötig keit ous, die
vom Versicherungsschutz für Steuerberoter und Steuerbevollmöchtigte nicht umfoßt
wird.
{OLG Hqmm, Urt.v. 17.3.1993 - 20 U 354/92 - StB 1993, 319 weiterführende Hinweise'
OLG Düsseldorf Gl l9B? 5l; OLG Köln Gl 1993,214; OLG Munchen Gll9BB,66)

Fristversöu m nis / Telefqx

Wird miitels Telefox Berufung eingelegt, trögt der Absender die olleinige Verontwortung
dofür, dofl der Schriftsotz vollstöndig vom Sendegeröt eingelesen wird. Fehlerhofter
Popiereinzug {Doppeleinzug oder Uberloppung von Seiten) mit der Folge mongelhofter
Ubermitilung ist nur entschuldbor, wenn eine optische Kontrolle beim Einlesen er{olgt.
{OLG Noumburg, Beschl. v. 28.6.1993 - 3 U 44/93 (n. rkr,) - NJW 1993, 25431

Bestellung zum Steuerberoter /Arbeitnehmertötigkeit

Die Tötigkeit ols ongestellter Abieilungsdirektor einer Bonk ist mit dem Beruf des Steuer-
beroters nicht vereinbor.
(BFH-Urt.v. 9.2.1993 -VllR89/92 - StB 1993,343)

Steuerberoterhoftung / Ubermittlung von Entscheidungen /getrennt lebende Eheleute

Der steuerliche Berqter einer Portei isi verpflichtet, ihm zugestellte Entscheidungen der
Finonzbehörde der Portei selbst zur Kenntnis zu bringen; eine Ubersendung on den
getrenntlebenden Ehegotten on der Portei genügt donn nicht, wenn beide Ehegotten
Adressoten des Bescheides sind.
(oLG Köln, Urt.v.22.4.1992 -13 U 278/91- VersR 1993, ll',l8)
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-ll, 1993)

Amtspflichtverlelzung d. FA
- ungerechtfertigte Mo hnungen,

Anwoltskosten
- Mitwirkungspflicht
- Rechtsprechungshinweise
- Schötzung
Anerkennlnis
- d. Honororforderer
Auskunftskloge
- Veriöhrungsunterbrechung
Bonkhoftung
- Aufklörungspflichten, Ko pitclonleger
- Bo n kreferenz
- lloftungsbeschrönkung, AGB
- rlo usrcrlrTolsprulung
- Prospektho{tung
- Wissensvorsprung
- WP-Testog
Bouherrenmodell
- Bo uher'r/Gebö udeerwerber
- Zwischenvermietung: Einschrönkung d. Rspr

Beleg
- Bewirtungskosien, Nochholung
- Rechnungs-/Leistungsempfönger
Belehrungspflicht d. RA
- über Literoturouffossungen
- beschrönktes Mondot
- Unterholtsprozeß
Belehrungspflicht d. StB/WP
- Einfomilien- oder Zweifomilienhous
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit: wg. Rundschreiben
- Gebührenhöhe
- relotiv sichersler Weg
Berolung
- U mfong/Wirtschoftsberclung
Berufungsschrift
- mehrfoche -
Beschlognohmeverbot $ 97 StPO
- Geschöftsunterlogen
Beweislost
- unterlossene Aufklö rung/Belehrung
- Ausforschungsbeweis
- Honorcrzohlung
Beweissicherung

B ilo nze rste llu n g
- holbfertige Arbeiten, Anzohlungen
Bindungswirkung
- Stro{urteil

Dorlegungslost z. Regreßonspruch
- Schoden, E2B7 ZPO
Dienstvertrog
- Fehler, Beweislost
- freier Mitorbeiter d. StB
- Teilleistung

E rfül I u ng sg eh i lfe
- zwei Rechisonwölte
Festslellu ngskloge
- künfiiger Anspruch
- und FG-Prozeß

Firmo
- Zusotz,,Revision"

Forderungsobtrelung
- Verschwiegenheitspf licht

93,293
93,56
93,296
93,56

93,149

93,367

93,43
93,43
93,200
93,200
93,43
93,194
93,200

Freie Mitorbeiter
- Dienstvertrog
Fristenkontrolle
- Ausgcngskontrolle: Telefcx
- Fristversöumnis, unverschuldete -: Erkronkung: Flucht i. d. Söumnis: Postbe{örderung, neue Bundeslönder: Rechtsirrtum, Diplomiurist
- Mituerschulden d. Mondonten
- Telefox: Ausgongskontrolle
- Unterschriftskontrolle
Goststölten übernohmeverlrog
Gesomlschuldner
- Boubetreuer, Treuhönder
GmbH
- Honoro rhoftung d. Geschöftsf ührers
- Steuerhoftun g d. Geschöftsf ührers
Grundurteil
- bei Teilkloge
H oftu n g sbesc h rö n ku n g
- Ausschluß d. Sozius
- Hoftungshöchstsumme
Honororonspruch d. SIB
- Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV
- Bilonzerlöuterung
- Buchführung: Auslogenpouschole, 516 StBGebV: Rohmensotz
- Dolevgebühren
- Gebührenrohmen: Bilonz, GuV: Buch{ührungshonoror
- lnteressenkollision
- Pouscholgebühr, 514 StBGebV: nichtige -, Vergüiungsonspruch

- Rückforderungsonspruch, S 812 BGB
- Schreibgebühren, $ l/ StBGebV
- Schriftform
- Teilleistung
- Veriöhrung des -: Einrede in zweiter lnstonz
- Zeilhonoror: Dorlegungslost: Vororbeiten [ür Sleuererklörung
Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prü{ungsvertroges

lnformotion on Mondonten
- getrennt lebende Eheleute

lnveslitionszuloge
- Gl-Fristsoche
Kousolitöt
- Bilonzfehler
- Fehler d. Gerichts/Fehler d. RA
- inzw. P{lichtwidrigkeit u. Schoden: Sicherheii d. Ehefrou
- f. Steuerho{tung
Kenntnis d. Steuerrechts
- höchstrichterliche Rechtsprechung
- Zwischenvermieiu ng, Bc u herren model I

Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung
Konku rsontro gspf licht
- Pflicht der Gesellschofisorgone
- Pflicht des Steuerberciers?

93,200,387

93,221

93,249
93, il6
93,250
93,312
93,222

93,221
93,194,249
93,78

93,2

93,298
93, ]BB

93, 139
93,260
93, 116

93,62

93,62

93,306
93,233

93,312

93,43

93, 110

93, 101

93,200
93,200
93,200

93, 330

93, 3r3
93,62

93,139

93,117
93,182

93,152
93,342

93,355

93,282
93,282

93,152
93, 151

93, t50, tst

93,20r

93, 51,342
93, sr

o? to
93,234

93,1\2
93, 313

93,142

93,\49
93,325

93,231

93,269

93, 98

93,44

93,2

93,342
93, r5r
93,207
93,50
93,52,

203,205
93,203
93,152
93,205
93,200

93,44

93,387

93,248

93,283
93.188

93,373
93,373

93,283
93,301
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Konkursven'rolter, Hoftung d, -
- Pflichtverletzung d. Sequesters
Kündigung d. Mqndots
- fristlos, S 627 BGB
Moklerverlrog
Lebensversicherung
- Gl-Frislsoche

- Anwoltsberui
Mondotsniederlegung
- UnregelmöDigkeiten d. Mondonten
Mitverschulden
- Kenntnis d. Mondonten
- Zeitoblouf
- Zurechnung des Verschuldens d. 2. RA

Mustereinspruch
Nochbesserung
- nqch Wechsel d. StB

Notor
- Belehrungspflichten: Dorlegungs-Beweislost: Miteigentümer, Sicherungshypothek

:Wegerecht
- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Ersotzmöglichkeii, onderweitige

= Anwoltsfehler
- Grundbucheinsicht
- Grundstücksbezeichnung
- Rechiskenntnis
- Vermögensvormund
- vertro gswid rige Zwischenrechle
Pflicht z. Anfroge b. FA

Proxisobwickler
- Berufungsbefugnis
Provisionsgeschöfte
- Untreue
Prozeßouftrog
- Beweissicherung
- zwei Rechtsonwölte
Prüfungsouftrog
- nichtiger -, $ 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB
- Unterschrift d. Gesellschofters
Rechtsonwolt
- Anfechtungskloge, oktienr.
- Angesiellter. neue Bundeslönder
- Berotungspflichten: Goststöttenüberno hmevertro g

93,251
93,260
93,355
93,74

93,222

93, 159

93,354
93,282

93,273

93,44

93,106

93,325
93,330

93,221
93,78

93,78
93,325
93,355
93,282

93,78

93,44

93,312

93,91
93,214

93,2

93,234

93,288

93,313
93,223
93,99
93,223

- Gerichtsentscheidung
- Rechtsprechungsönderung
- Steuerhofiung d. GmbH-Geschöftsf.
- Steuervorteile: Konektur d. -: rechtswidrige -
- Zuschölzung
Schodenersolz
- Minderung d. Anschoffungskosten
Sequesler
- ordnungsgemöße Verwoltung
- Regreß im Konkurs

Sozietöl
- irreführende Angoben, S 3 UWG: gemischte -
- überörtliche -: Zugong von Schrifisiücken
Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondotsübernohme
Stondesrecht
- Gelegenheit z. Stellungnohme
StB-GmbH
- Hoftung d. Geschöfisführers
Steuerberoter
- Arbeitnehmertötigkeit
Steuerberolu n gsvertrog
- wg. Hoftungsbescheid gg.

Geschöftsführer
- Zustondekommen des: Dorlegungslost: lndizr Kosiennoie
Steuererklörung
- Unmöglichkeit d. -
- lnformotion d. Mondonien: widersprüchliche
Sleuergestoltungsberotung
- höchstrichterliche Rechtsprechung
- Rechtsprechungsönderung
- relotiv sichersier Weg
gewerbliche Tötigkeit
- Anwoltsberuf
Teilleistung
- Vergütungsonspruch
Telefox
- Ausgongskontrolle

Treuhönder
- Aufrechnung mii Schodensersotz-

onsprüchen
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Gesomtschuldner, Boubetreuer
- Mituerschulden d. Treugebers
- Rechnungslegungspflicht
- Veriöhrung f. RA-Treuhönder
- Versicherungsschuiz
Umsolzsleuer
- Anspruch o. Rechnungserteilung
- Rechnungs-/Leistungsempfönger

Unterbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB
.- Auskunftsklo ge, Stufen klo ge
Unterschrift

Unlreue
- verschleierte Provision

Vergleichsverwolter
- bestötigie Wo renbesiel lun g

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- vorverirogliche Ansprüche
- f. RA-Treuhönder
- Veriöhrungsbeginn: Beiiritt z. Anlogemodell: Teilkündigung, Vertriebsvertrog

93,236
93,44,62
93,36

93, lt6

93, il6
93, il6
93,306

93,112

93,373
93,373

93,3r3
93,313
93.3r3

93,249
93,233

93,367

93,184
93,3t3
93. r88

93,78
93,222

93,2

93,192

93,240

93,387

9s,238,240

93,384

93,282

93,200

93,221,222,
387

93,306
93,26
93,2
93,26
93,2
9s,90
93,214,387

93,249

93,106

93,158

l

93,45,47

93,3
93,78
93,333
93,117
93,222,339
93,30r
93,3
93.301
93,3
93,103
93,137
93,91

93,44
93,2s1

- Beweissicherung
- Gesomtschuldkloge
- Moklertötigkeii

) - Verontwortungsbereich bei Fehler
d. Gerichts

,J - Vergleich, Mondonteninteresse
- Vertreter, $ 53 BRAO

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung
- d. GmbH
-d.WPArt. l$5Nr2: Kindergeld
Rechtsmittelouftrog
- mehrfoche Beruiung
vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.
- Versicherungsschutz
Revision
- durch WPG/SiBerG
Rundschreiben d. StB
- Zugong d. -
Sochverholtsermittlung
- durch Steuerberoter
Schoden
- Behördenentscheidung, richtige -
- Betriebsoufspoltung
- Dorlegungslosr, g 287 ZPO
- Fomilienunternehmen

93,301
93,158,222
93,158

93,91
93,90

93,91
93, 163

389



Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h run gsvorsch rift, Sekundö ro nspruch
: Anloß für -: Ersterwerbermodell: schuldhofte Verletzung

- Treuhondvertrog
- Veriöhrungsbeginn: Bestondskroft: Erloß d. Steuerbescheides: Folgeschöden: Frisfuerböumnis: Fristversöumnis, $ 55 Abs. 5 ESIG o. E

: Grundlogenbescheid: Mittelfreigobe: Schlußbesprechung: mit Sicherheiisleisiung: Vermögensgeföhrdung,
Gewerbesteuermin im ieru ng

: Wirischoftsberotung: Zugong d. Steuerbescheides
- Veriöhrungsbeginn, Sekundöronspruch

: Primörveriöhrungsende
- Veriöhrungshemmung: Verhondlung: Nichtstun: Zugong d. Steuerbescheides

Veriöhrung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Kenntnis d. Schodens: Wissenszurechnung d. RA

- Veriöhrungsbeginn: onderw. Ersotzm.

Vermögensvormund
- ungewöhnliche Vertrogsgestoltung
Versöumnisurteil
- Flucht i. d. Söumnis

Verschwiegenheit
- Forderungsobtreiung
- Konkurs d. Mondonien
- Unregelmößigkeiten d. Mondonten

: Mondotsniederlegung
Versicherungsschulz
- Treuhondtötigkeit
Verspölungszuschlöge
- teilweise Beru{sunföhigkeit d. StB
- Dorlegungslosl d. StB

Werbeverbot
- Drittwerbung
unlouterer Wettbewerb
- Wirtschoftsprü{ersiegel
Wiedereinsetzung
- Hilfstötigkeit
- Rechtsirrtum: Proxisobwickler, Be{ugnisse
- Unterschriftenkontrolle
Wirtschoftsberotung
- Um{ong d. -
Mustereinspruch
Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, $ 319 HGB
- Rechtsberotung: Kindergeld
Wirtschoftsprüfersiegel
- unlouterer Wettbewerb
Zohlungsverkehr d. Mondonlen
- Uberwochung d. -
Zugong
- b. überörtlicher Sozietöt

Zuschötzung
- Schoden?
Zwongsvollstreckung
- gg. betogten StB

Zwischenvermietung
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